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Die vorliegende Bachelorarbeit gibt einen Überblick über das Thema häusliche Gewalt, 

die Folgen dessen und die Möglichkeiten die Opfer haben, um sich zu schützen. Dies 

alles wird im Bezug zu Frauen als Betroffene betrachtet. Häusliche Gewalt wird anhand 

von aktuellen Zahlen und Theorien dem Leser nähergebracht. Ein besonderer Fokus 

wurde auf Trauma infolge von Gewalterfahrung gelegt, aber auch andere psychische, 

körperliche und soziale Folgen werden nicht vernachlässigt. Durch die Aufarbeitung der 

Unterstützungsmöglichkeiten wird der Bezug zur Praxis in der Sozialen Arbeit 

hergestellt.  

 

 

 

 

This bachelor thesis gives an overview of the topic of domestic violence, the 

consequences of it and the possibilities that those affected have to protect themselves. 

All this is considered in relation to women as victims. Domestic violence is introduced to 

the reader by means of current figures and theories. A special focus has been placed on 

trauma as a result of experiencing violence, but other psychological, physical and social 

consequences are not neglected. The reference to the practice in social work is 

established by working through the support possibilities. 
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1. Einleitung  

„Etwa jede vierte Frau wird mindestens einmal Opfer körperlicher oder 

sexualisierter Gewalt durch ihren aktuellen oder durch ihren früheren Partner.“1 

Das schreibt das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend über das 

Auftreten von Gewalt in Partnerschaften. Diese Zahl ist erschreckend hoch und obwohl 

in der heutigen Zeit vermehrt über häusliche Gewalt informiert wird, ist dieses Thema 

weiterhin in unserer Gesellschaft tabuisiert. Dabei ist es bei solchen Problemen wichtig, 

sie zu thematisieren und somit Aufklärung zu leisten, um Betroffene zu schützen. Mir 

wurde die Relevanz der Thematik durch mein Semesterpraktikum im Rahmen des 

Studiums bewusst. Dieses Praktikum, welches 22 Wochen umfasste, habe ich im 

Frauenhaus Nürnberg absolviert, wo ich dann erstmals mit dem Problem häuslicher 

Gewalt konfrontiert wurde. Durch die intensive Zusammenarbeit mit den Betroffenen 

haben sich mir nach und nach viele Facetten häuslicher Gewalt offenbart und zudem die 

Folgen und Probleme, mit denen die Frauen zu kämpfen haben. Jede Bewohnerin hat 

ihre individuelle Geschichte und Bedürfnisse und man kann nicht nach einem festen 

Schema die Betroffenen unterstützen. Je länger ich dort gearbeitet habe, desto mehr 

Aspekte dieser Problematik offenbarten sich mir. Auch nach dem Ende meines 

Praktikums habe ich im Frauenhaus Nürnberg als Ehrenamtliche gearbeitet, um 

einerseits die Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen zu unterstützen und andererseits 

mehr über diese Form der Sozialen Arbeit zu lernen.  

Da es als Außenstehender, aufgrund der sensiblen Arbeit oft schwierig ist detaillierte 

Einblicke in diesen Bereich zu bekommen, dient diese Bachelorarbeit dazu, aufzuklären 

und ein Bewusstsein zu schaffen, welche Aspekte die Problematik der häuslichen 

Gewalt umfasst, mit welchen Folgen Betroffene zu kämpfen haben und welche 

Möglichkeiten der Unterstützung es gibt. Um dies zu veranschaulichen, wird zuerst das 

Thema häusliche Gewalt in Bezug auf die Häufigkeit und verschiedenen Ausprägungen 

betrachtet. Darauf aufbauend geht es weiter mit den Folgen, die diese Gewalt bei den 

Opfern hinterlässt, unterteilt in Folgen, die nicht tödlich enden und Folgen die tödlich 

enden. Im Zuge dessen wird betrachtet, wie ein Trauma entsteht und wie es sich auf 

Betroffene auswirkt. Abschließend werden unterschiedliche Schutzmaßnahmen für 

Opfer dargestellt, wie beispielsweise Frauenhäuser und gerichtlicher Gewaltschutz. 

 
1 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: Frauen vor Gewalt schützen, 2021, 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/gleichstellung/frauen-vor-gewalt-schuetzen/haeusliche-gewalt (zuletzt 
aufgerufen am 10.02.2022) 
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Das in dieser Arbeit gewählte generische Maskulinum bezieht sich, zur besseren 

Lesbarkeit, zugleich auf die männliche, die weibliche und andere Geschlechtsidentitäten. 

Wenn es sich um betroffene Frauen handelt, wird das generische Femininum genutzt, 

da hierbei explizit von Frauen die Rede ist. Dass es auch Betroffene anderen 

Geschlechtes gibt, wird in dieser Arbeit nicht außen vorgelassen, doch der Schwerpunkt 

wurde hier bewusst auf Frauen gelegt, unter anderem auf Grund meiner beruflichen 

Erfahrung. 

2. Was ist Gewalt? 

Um sich mit dem Thema häusliche Gewalt zu beschäftigen, ist es sinnvoll zuerst den 

Begriff der Gewalt zu betrachten. Die World Health Organisation (kurz: WHO) definiert 

Gewalt folgendermaßen:  

„Der absichtliche Gebrauch von angedrohtem oder tatsächlichem körperlichem 

Zwang oder physischer Macht gegen die eigene oder eine andere Person, gegen 

eine Gruppe oder Gemeinschaft, der entweder konkret oder mit hoher 

Wahrscheinlichkeit zu Verletzungen, Tod, psychischen Schäden, 

Fehlentwicklung oder Deprivation führt.“2 

Durch diese Definition wird klar, dass es bei der Ausübung von Gewalt um Macht über 

andere und deren Schädigung geht. In welchem Verhältnis Täter und Opfer stehen, 

spielt bei dieser allgemeinen Betrachtung vorerst keine Rolle. Außerdem fällt auf, dass 

es hier nur um die Androhung und Ausübung körperliche Gewalt geht. Andere 

Begriffsbestimmungen umfassen auch weitere Arten, wie beispielsweise strukturelle 

oder sexualisierte Gewalt.  Auf die Formen, die im Zuge häusliche Gewalt auftreten, wird 

im weiteren Verlauf dieser Arbeit detaillierter eingegangen 

Das Thema Gewalt ist einerseits in uns fernen Situationen wie Kriegen vorzufinden, doch 

auch in unserem Alltag der meisten Menschen, kommt es manchmal zu Gewalt ohne, 

dass man es explizit als eine solche wahrnimmt. Neben offensichtlichen Ausprägungen, 

wie körperlicher Gewalt in Form von Schlägereien, gibt es auch viel strukturelle Gewalt, 

die man auf den ersten Blick nicht erkennt. Den Begriff der strukturellen Gewalt hat J. 

Galtung geprägt und es ist eine „[…] Bezeichnung für die im gesellschaftlichen Aufbau, 

z. B. in Form der sozialen Ungleichheit und Benachteiligung, vorgegebene Gewalt.“3 Das 

 
2 Weltgesundheitsorganisation: Weltbericht: Gewalt und Gesundheit, 2003, S.6 
3 Brockhaus: strukturelle Gewalt, http://brockhaus.de/ecs/enzy/article/strukturelle-gewalt (zuletzt aufgerufen 

am 24.01.2022) 
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umfasst Missstände wie Rassismus, die ungleiche Verteilung von Ressourcen und der 

Zugang zu Bildung. Ein Beispiel, an dem man erkennt, dass diese Form der Gewalt 

jeden betrifft, ist der Gender Pay Gap, also die Lohnlücke aufgrund des Geschlechts. In 

Deutschland verdienen Frauen im Durchschnitt 22% weniger als Männer. Dass diese 

Form der Gewalt vielleicht im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt steht, wird in Kapitel 

3.7 betrachtet.4 

Ein Sonderfall der Gewalt ist die staatlich legitimierte Gewalt, die durch ihr Wirken die 

Ordnung in einem Land, wie beispielsweise Deutschland, aufrechterhält. In diesem Fall 

hat die Gewalt eine ordnende und keine verletzende Funktion. Denn durch diese 

staatliche Gewalt, soll die Gewalt zwischen den einzelnen Mitgliedern der Gesellschaft 

oder verschiedenen Gruppen innerhalb der Gesellschaft, verhindert werden.5 

Wie nun ersichtlich wurde, kann Gewalt zwischen Personengruppen, Einzelpersonen, 

Fremden oder Vertrauten herrschen. So kann es vorkommen, dass Gewalt zwischen 

zwei Personen auftritt, die sich nahestehen, beispielsweise in Form einer Partnerschaft. 

Doch was unterscheidet einen Streit zwischen Partnern von häuslicher Gewalt? Nicht 

jeder Streit im häuslichen Kontext kann als häusliche Gewalt bezeichnet werden aber 

die Abgrenzung voneinander ist in der Praxis nicht immer klar ersichtlich. Was einen 

Beziehungskonflikt von häuslicher Gewalt unterscheidet ist insbesondere ein 

Machtgefälle, das die Beziehung beherrscht. Auch wenn körperliche Verletzungen aus 

einer Auseinandersetzung resultieren, ist es kein „normaler“ Konflikt. Ebenso wenn einer 

der Partner die Situation als bedrohlich oder beängstigend wahrnimmt.6 Eine genauerer 

Definitionsversuch wird im folgenden Kapitel betrachtet. 

3. Häusliche Gewalt 

Bis zu den 70er Jahren galt häusliche Gewalt als Privatsache. Das bedeutet, dass 

Männer zu dieser Zeit über ihre Frau bestimmen durften, zum Beispiel darüber, ob 

Frauen Kinder bekommen sollen. Zu dieser Zeit bildeten sich in ganz Deutschland 

Frauengruppen mit dem Ziel den Abtreibungsparagraphen, der 

Schwangerschaftsabbrüche verbot, abzuschaffen. Im selben Zuge setzten sich die 

 
4 Vgl. Frauen gegen Gewalt e.V.: Strukturelle Gewalt: Merkmale und Tatsachen, https://www.frauen-gegen-

gewalt.de/de/infothek/strukturelle-gewalt/merkmale-und-tatsachen.html (zuletzt aufgerufen am 24.01.2022) 
5 Vgl. Brockhaus: die ordnende Gewalt, http://brockhaus.de/ecs/enzy/article/gewalt/die-ordnende-gewalt 
  (zuletzt aufgerufen am 24.01.2022) 
6 Vgl. Ansorge, Nicole; Schröttle, Monika: Gewalt gegen Frauen in Paarbeziehungen, Enddokumentation, in: 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.), 2008, S. 14  
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Frauen auch für Selbstbestimmung und Rechte der Frauen ein. Dabei fiel der Fokus 

auch auf häusliche Gewalt, mit der Forderung, dass diese ein politisches Thema wird 

und nicht weiterhin Privatangelegenheit bleibt. 1976 wurden dann die ersten 

Schutzhäuser für Frauen in Köln und Berlin eröffnet, wo Frauen, die Gewalt erfahren 

haben, Zuflucht finden konnten. In den folgenden Jahren wurde das Thema immer 

präsenter in der Politik und 1984 fand erstmals eine Konferenz der Bundesregierung 

statt, die sich mit der Gewalt gegen Frauen auseinandersetzte.7 Auch auf Strafrechtlicher 

Ebene gab es im Laufe der Jahre einige Änderungen, so trat 2002 das 

Gewaltschutzgesetz in Kraft.8 Ein weiteres historisch relevantes Ereignis im Kampf 

gegen häusliche Gewalt fand 2011 mit der Einführung der sogenannten Istanbul 

Konvention statt. Seitdem werden die Unterstützungs- und Schutzmöglichkeiten immer 

weiter ausgebaut.9 

Um sich dem weiten Thema häusliche Gewalt zu nähern, wird zunächst ein 

Definitionsversuch betrachtet. 

3.1. Begriffsklärung 

„Häusliche Gewalt liegt vor, wenn eine Person in einer bestehenden oder einer 

aufgelösten familiären oder partnerschaftlichen Beziehung in ihrer körperlichen, 

sexuellen oder psychischen Integrität verletzt oder gefährdet wird und zwar 

entweder durch Ausübung oder Androhung von Gewalt oder durch mehrmaliges 

Belästigen, Auflauern oder Nachstellen.“10 

Es gibt keine einheitliche Definition von häuslicher Gewalt, doch umfasst diese die 

wichtigsten Aspekte. Zu Beginn wird geklärt in welcher Beziehung der Täter und das 

Opfer stehen. Schwander spricht von einem verwandtschaftlichen Verhältnis oder 

bestehenden oder bereits aufgelösten partnerschaftlichen Beziehung. Meist hat man 

eine partnerschaftliche Beziehung vor Augen, wenn man an häusliche Gewalt denkt. 

Doch häusliche Gewalt ist vielseitiger. So gibt es auch Gewalt zwischen Geschwistern, 

 
7 Vgl. Augstein, Renate: Geschichte der Bekämpfung und der Prävention häuslicher Gewalt und Blick in die 

Zukunft, 2013, S.1f 
8 Vgl. Köhler, Susanne: Zehn Jahre Gewaltschutzgesetz: Länderumfrage 2011: Erreichtes und neue alte 

Aufgaben, 2011, S. 1 
9 Vgl. Auswärtiges Amt: 10 Jahre Istanbul-Konvention: Errungenschaften und anstehende 

Herausforderungen, 2021, https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/internationale-
organisationen/europarat/istanbul-konvention/2458630 (zuletzt aufgerufen am 07.02.2022) 

10 Schwander, Marianne: Häusliche Gewalt: Situation Kantonaler Maßnahmen aus rechtlicher Sicht, 2003, S. 
13 
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Gewalt von Kindern und Jugendlichen gegen ihre Eltern und andersherum. Zudem ist 

unerheblich, ob der Täter und das Opfer zum Zeitpunkt des Übergriffs einen 

gemeinsamen Wohnsitz haben.11 Da häusliche Gewalt am häufigsten von Männern 

gegen ihre Partnerin gerichtet ist, begründet dies unter anderem, warum in dieser Arbeit 

der Fokus auf Partnerschaftsgewalt, als Form der häuslichen Gewalt, gelegt wurde und 

diese Begriffe synonym verwendet werden.12 

In der oben genannten Definition werden des weiteren Formen genannt, in denen die 

Gewalt auftreten kann. In Kapitel 3.5 werden diese Formen der Gewalt kurz betrachtet. 

Zudem wird in dieser Definition auch deutlich, dass es sowohl um die Androhung als 

auch um die Ausübung der Gewalt geht. Somit liegt häusliche Gewalt auch vor, wenn es 

nicht zu einem Übergriff kam, sondern allein die Androhung dessen ist eine Form der 

Gewalt. Um ein umfassendes Bild über häusliche Gewalt zu erhalten, werden im 

Folgenden zuerst die Zahlen bezüglich der Häufigkeit des Auftretens, der Deliktarten 

und der Verteilung auf die Geschlechter betrachtet. 

3.2. Zahlen 

Laut einer repräsentativen Studie des Bundesministeriums für Familien Senioren Frauen 

und Jugend (kurz BMFSFJ), die von Ursula Müller und Monika Schröttle  zum Thema 

Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland im Jahre 2004 

durchgeführt wurde, haben 25% der in Deutschland lebenden Frauen in ihrer aktuellen 

Beziehung oder in bereits vergangenen Partnerschaften häusliche Gewalt erlebt.13 Auch 

die Zahlen des Bundeskriminalamtes aus dem Jahr 2020 zeigen, dass die Thematik 

immer noch aktuell ist. In dem genannten Jahr wurden 148.031 Personen als Opfer von 

Partnerschaftsgewalt in einer Kriminalstatistischen Auswertung gezählt, hierbei waren 

ca. 119.000 der Opfer weiblich.14 Somit sind über 80% der Opfer weiblich. Die 

Dunkelziffer ist um einiges höher, da aufgrund der Unterdrückung und Gewalt im eigenen 

Zuhause, viele Frauen keinen Ausweg aus ihrer Lage finden und somit in den Statistiken 

nicht auftauchen. Trotz allem ist nicht zu vernachlässigen, dass auch Männer Opfer 

häuslicher Gewalt werden können. Der Anteil männlicher Opfer in den letzten Jahren 

 
11 Vgl. Council of Europe: Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt 

gegen Frauen und häusliche Gewalt, 2011, Artikel 3b  
12 Vgl.  Bundeskriminalamt: Partnerschaftsgewalt, Kriminalstatistische Auswertung- Berichtsjahr 2020, 2021, 

S.4 
13 Vgl. Müller, Ursula; Schröttle Monika: Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in 

Deutschland, in: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.), 2004, S.29 
14 Vgl. Bundeskriminalamt, 2021, S. 4 
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steigt stetig. So waren im Jahr 2016 18,1% der Opfer männlich und bis zum Jahr 2020 

ist diese Zahl um 1,4 Prozentpunkte gestiegen.15 

Da es keine bundesweite Definition von häuslicher Gewalt gibt, zählt es nicht als 

eigenständiges Delikt, stattdessen werden verschiedene Straftaten darunter 

zusammengefasst. Aufgrund dessen sind in der Kriminalstatistischen Auswertung die 

verschiedenen Delikte einzeln aufgeführt und stehen unter dem Oberbegriff 

Partnerschaftsgewalt. Diese sind aufgeteilt in: 

 Vorsätzliche einfache Körperverletzung 

 Bedrohung, Stalking und Nötigung 

 Gefährliche Körperverletzung 

 Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und sexuelle Übergriffe 

 Mord und Totschlag 

 andere Delikte 

Betrachtet man diese einzelnen Straftaten unter Beachtung der prozentualen Anteile der 

einzelnen Delikte lässt sich folgende Reihenfolge festlegen. Mit 61,6% war die 

vorsätzliche einfache Körperverletzung das Delikt, welches am häufigsten bei Fällen von 

Gewalt in Partnerschaften auftrat. Danach folgt mit 22,3% Bedrohung, Stalking und 

Nötigung, Gefährliche Körperverletzung schließt daran mit 12,2% an. Dann kommt 

Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und sexuelle Übergriffe mit 2,3% und Mord und 

Totschlag mit 0,3%. Unter den restlichen 1,3% werden andere Delikte wie 

Freiheitsberaubung, Zuhälterei oder Zwangsprostitution zusammengefasst. Da 

Beleidigung, als Teil psychischer Gewalt, nicht als Straftat aufgeführt wird, bleibt es bei 

dieser Opfererfassung unberücksichtigt.16  

Die Kriminalstatistische Auswertung trifft zudem Aussagen über die Verteilung der Opfer 

nach Alter. Personen im Alter von 30-39 Jahren waren mit 33,3% am häufigsten von 

Partnerschaftsgewalt betroffen, gefolgt von den nächstälteren Opfern mit 40-49 Jahren, 

die 19,4% der Betroffenen ausmachen. Zusammenfassend kann man sagen, dass ein 

typisches Opfer von Partnerschaftsgewalt laut dieser Statistik weiblich, zwischen 30 und 

39 Jahre alt ist und vorsätzliche einfache Körperverletzung erlitten hat. 17 

 
15 Vgl. Bundeskriminalamt, 2021, S. 30  
16 Vgl. ebd., S. 3 
17 Vgl. ebd., S.20 
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Der typische Täter hat dasselbe Alter wie das skizzierte Bild eines Opfers, und zwar 30 

Jahre bis unter 40 Jahre. Ein Unterschied ist in der Geschlechterverteilung zu sehen, da 

fast 80% der Täter männlich waren.18 Nach diesem ersten Überblick in Form von 

dokumentierten Zahlen, sollte man mögliche Veränderungen aufgrund der Corona-

Pandemie betrachtet werden. Inwieweit die Pandemie einen Einfluss auf das Auftreten 

häuslicher Gewalt hat, wird im folgenden Kapitel dargestellt. 

3.3. Corona 

Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie starteten im März 2020 in 

Deutschland mit der ersten Welle. Kurz danach stand die Vermutung im Raum, dass 

häusliche Gewalt in dieser Zeit zunehmen wird, da die mit der Pandemie verbundenen 

Homeoffice- Maßnahmen und die Kontaktbeschränkungen häusliche Gewalt begünstigt. 

Im Frühjahr 2020 gab es Schlagzeilen wie „Coronavirus: Häusliche Gewalt und 

Kindesmissbrauch könnten zunehmen“19, „Dunkle Folgen von Covid-19: Häusliche 

Gewalt wegen des Coronavirus […]“20 oder „Corona und häusliche Gewalt: „Man muss 

mit dem Schlimmsten rechnen“.21 

Die Umstände befördern Eskalationen, da alle Haushaltsangehörigen durchgehend 

zusammen zuhause sind und diese Zeit für die meisten Leute belastend ist. Um diese 

Vermutung zu überprüfen, ist es hilfreich die Zahlen des Jahres 2020 und der Vorjahre 

im Vergleich zu sehen. 

Die folgende Statistik zeigt die gemeldeten Fälle von Partnerschaftsgewalt nach 

Monaten aufgeschlüsselt aus den Jahren 2018, 2019 und 2020 im Vergleich. Die 

„ausgesuchten Delikte“ sind die bereits im vorherigen Kapitel genannten. Also 

vorsätzliche einfache Körperverletzung, Bedrohung, Stalking, Nötigung, gefährliche 

 
18 Bundeskriminalamt, 2021, S.20 
19 Brady, Kate: Coronavirus: Häusliche Gewalt und Kindesmissbrauch könnten zunehmen, in: Deutsche 

Welle, 21.03.2020, https://www.dw.com/de/coronavirus-h%C3%A4usliche-gewalt-und-kindesmissbrauch-
k%C3%B6nnten-zunehmen/a-52853426 (zuletzt aufgerufen am 01.02.2022) 

20 Dunkle Folgen von Covid-19: Häusliche Gewalt wegen des Coronavirus: Hier findet man in NRW Hilfe, in: 
Ruhr 24, 03.04.2020, https://www.ruhr24.de/nrw/haeusliche-gewalt-frauen-nrw-hilfe-coronavirus-
quarantaene-zr-13639355.html (zuletzt aufgerufen am 01.02.2022) 

21 Corona und häusliche Gewalt: „Man muss mit dem Schlimmsten rechnen“, in: Tagesschau, 28.03.2020, 
https://www.tagesschau.de/ausland/corona-europarat-haeusliche-gewalt-pejcinovic-buric-101.html (zuletzt 
aufgerufen am 01.02.2022) 
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Körperverletzung, Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, sexuelle Übergriffe, Mord, 

Totschlag, Freiheitsberaubung, Zuhälterei und Zwangsprostitution. 

 

Abbildung 122 

Es lässt sich erkennen, dass sich die Anzahl der gemeldeten Fälle im Jahre 2020 nicht 

signifikant von der Anzahl der Vorjahre unterscheidet und sich somit der erwartete 

Anstieg nicht in der Statistik erkennen lässt. Es wird vermutet, dass die Dunkelziffern der 

verschiedenen Jahre eine größere Differenz aufweisen als die Zahlen der Hellfelddaten. 

Durch den eingeschränkten Kontakt zu Dritten ist die Entdeckungsmöglichkeit der 

Gewalt durch Außenstehende gesunken. Ebenso wird eine Änderung im 

Anzeigeverhalten der Opfer vermutet. Diese Hypothesen wurden durch weitere 

Nachforschungen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht verifiziert. Aus der Praxis lässt sich 

berichten, dass der Lockdown für manche Frauen eine größere Hürde darstellt zu fliehen 

oder Kontakt zu Hilfsorganisationen aufzunehmen, da der Täter durch das Homeoffice 

durchgehend zuhause ist. Die Zahl der Platzanfragen in Frauenhäusern ist kaum 

gestiegen, der Bedarf an Beratung hat etwas zugenommen in dieser Zeit.23 Dies zeigen 

die Zahlen, die der Weiße Ring aus dem Jahr 2020 veröffentlicht hat. Der Weiße Ring 

ist eine Organisation, die Menschen unterstützt und berät, die Opfer von Kriminalität 

geworden sind. Als Betroffener kann man sich dort unter anderem telefonisch beraten 

lassen. Über den Beginn des Lockdowns in Deutschland berichtet der Weiße Ring 

 
22 Bundeskriminalamt, 2021, S. 19 
23 Vgl. Hilfe für Frauen in Not e.V.: Jahresrückblick 2020,2021, S.4f 
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folgendes: „Der Anteil der Anrufe wegen häuslicher Gewalt stieg im April im Vergleich 

zu den beiden Vormonaten um 3,5 Prozentpunkte auf 21,8 Prozent, ging aber im Mai 

und Juni langsam und danach deutlicher wieder zurück.“24 Diese Aussage bestätigt die 

Vermutung, dass es während des Lockdowns vermehrt zu häuslicher Gewalt kommt. 

Sobald die Maßnahmen im Mai und Juni gelockert wurden, gingen die Zahlen der Anrufe 

wieder zurück. 25 

Gut ersichtlich ist das auch an einem Fallbeispiel aus dem Frauenhaus Nürnberg. Eine 

ca. 50-jährige Dame nahm im Sommer 2020 telefonisch den Kontakt zum Frauenhaus 

auf und berichtete von der Zeit des ersten Lockdowns von März bis Juni. Aufgrund einer 

Erkrankung war sie seit ein paar Jahren arbeitsunfähig und somit, abgesehen von ihren 

Krankenhausaufenthalten, die meiste Zeit zuhause, während ihr Ehemann fünf Tage in 

der Woche im Büro war. Aufgrund ihrer Erkrankung war sie auf die Unterstützung ihres 

Mannes im Alltag angewiesen. Ansonsten war die Beziehung zwischen dem Ehepaar 

distanziert und angespannt, aber gewaltfrei. Aufgrund der Corona- Pandemie hat der 

Ehemann im April 2020 seinen Job über das Homeoffice erledigt. In dieser Zeit wurde 

er zunehmend aggressiver ihr gegenüber und drohte zudem damit, sie nicht weiter zu 

pflegen. Die Dame wollte fliehen, doch aufgrund ihrer körperlichen Einschränkungen und 

der dauerhaften Gegenwart des Mannes in der gemeinsamen Wohnung, war eine 

Kontaktaufnahme zu einer Hilfestelle und eine Flucht bis August 2020 nicht möglich. 

Sobald ihr Mann wieder zeitweise ins Büro ging, nahm sie den Kontakt zum Frauenhaus 

auf und konnte mithilfe ihrer Tochter, in Abwesenheit des Mannes, aus der Ehewohnung 

fliehen. An diesem Fall lässt sich beispielhaft erkennen in welcher Lage sich Betroffene 

in dieser Zeit der sozialen Isolation befunden haben. 

Neben den Fakten und Zahlen zum Thema häusliche Gewalt, gibt es auch theoretische 

Hintergründe, die zu einem umfassenderen Verständnis der Thematik beitragen. Dazu 

zählen die Grundmuster und Formen der Gewalt, sowie die Gewaltspirale. Diese 

Aspekte werden in den folgenden Kapiteln behandelt. 

 

 

 
24 Weißer Ring: Jahresbericht 20/21, S.13 
25 Vgl. ebd. S.13 
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3.4. Grundmuster der Gewalt 

Bevor man sich genauer mit den Formen, in der häusliche Gewalt auftreten kann, 

beschäftigt, ist es sinnvoll eine erste Untergliederung in zwei Grundmuster zu treffen. 

Hierbei ist die Rede von situativer Gewalt und spontanem Konfliktverhalten oder 

systematischem Gewalt- und Kontrollverhalten. Charakteristisch für Situative Gewalt ist 

das punktuelle Auftreten dieser, mit dem Ziel Konflikte zu beseitigen und Spannungen 

abzubauen. Auf die Dynamik, die ein solches Gewaltmuster mit sich bringt, wird in 

Kapitel 3.6 detaillierter eingegangen. Im Gegensatz zu diesem Muster ist es für das 

systematische Gewalt- und Konfliktverhalten typisch durch Kontrolle, Entwürdigung und 

Machtmissbrauch ein asymmetrisches Beziehungsverhältnis mit einem Machtgefälle zu 

erzeugen und somit das Gegenüber langfristig zu dominieren.26 

3.5. Formen der Gewalt 

Neben den eben beschrieben Grundmustern, gibt es noch die Unterteilung der Gewalt 

in verschiedene Formen. Die in der Definition von häuslicher Gewalt aus Kapitel 3.1 

genannten Formen der Gewalt, sind: 

 Körperliche Gewalt 

 Psychische Gewalt 

 Sexualisierte Gewalt 

 Stalking 

Diese sind die Arten in denen häusliche Gewalt am häufigsten auftritt.   

Körperliche Gewalt umfasst beispielsweise stoßen, treten, beißen, schlagen und 

würgen, sowie Tötungsdelikte. Sexuelle Handlungen gegen den Willen des Opfers, 

Vergewaltigung oder das Behandeln als Sexobjekt, nennt man sexualisierte Gewalt. 

Jemandem zu drohen, einzuschüchtern, zu beleidigen, vor anderen zu demütigen oder 

zu kontrollieren zählt als psychische Gewalt. Ein Teil hiervon ist auch Emotionale 

Erpressung, was bedeutet, dass der Täter auf die Gefühle des Gegenübers abzielt mit 

der Intention, dass sich der andere schlecht und schuldig fühlt. Der Täter stellt 

Ansprüche an seinen Partner, die dieser nicht erfüllen kann und hinterfragt dann bei 

 
26 Vgl. Johnson, Michael P.: A Typology of Domestic Violence: Intimate Terrorism, Violent Resistance and 

Situational Couple Violence, 2008, S. 11f  
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Nichterfüllung dieser Ansprüche die Liebe des Gegenübers zum Täter. Da Menschen 

ihre geliebten Personen nicht enttäuschen wollen, fühlen sie sich dann schuldig.27 

Unter Stalking versteht man das mehrmalige Nachstellen oder Auflauern. Dies kann 

entweder persönlich erfolgen oder per Telefon, Post, Nachricht auf einem Messenger 

Dienst. Die einzelnen Handlungen können harmlos erscheinen, es kommt hierbei auf die 

Frequenz der Taten und das Andauern über die Zeit an, die diese Aktionen zu einer 

Bedrohung machen.  Mehr als ein Fünftel der von Partnerschaftsgewalt betroffenen 

Personen in Deutschland haben angegeben diese Form der Gewalt erlebt zu haben.28 

Häufig kommen diese Formen der Gewalt auch in Mischformen vor. Nach der vom 

BMFSFJ veröffentlichten Broschüre zum Thema „Gewalt gegen Frauen in 

Paarbeziehungen“ haben 19,1% der Frauen, die körperliche und oder sexuelle Gewalt 

erlebt haben, von beiden Formen berichtet. 77,2% haben nur körperliche Gewalt 

erfahren und die restlichen 3,7% berichten ausschließlich von sexueller Gewalt.29 Dies 

ist ein Beispiel für die Mischung der verschiedenen Formen der Gewalt. In dem Modell 

der Spirale der Gewalt ist beschrieben, wie psychische und körperliche Gewalt häufig 

zusammenhängen und zudem wird dort die Dynamik einer solchen Gewaltbeziehung 

aufgezeigt. 

3.6. Spirale der Gewalt 

Wie bereits in Kapitel 3.4 beschrieben, kann es im Zuge situativer Gewalt passieren, 

dass durch den gewalttätigen Ausbruch Spannungen abgebaut werden. Was das genau 

bedeutet und welche Dynamik sich daraus entwickeln kann, stellt die Spirale der Gewalt 

dar. In diesem Konzept wird der Zyklus der Gewalt in folgende vier Phasen unterteilt: 

 Spannungsaufbau 

 Ausbruch physischer Gewalt 

 Ruhe, Reue, Zuwendung 

 Abschieben der Verantwortung 

 
27 Vgl. Büttner, Melanie: Handbuch Häusliche Gewalt, 2020. S.25f  
28 Vgl. Bundeskriminalamt, 2021, S. 6 
29 Vgl. Ansorge, Nicole; Schröttle, Monika: Gewalt gegen Frauen in Paarbeziehungen: Eine 

sekundäranalytische Auswertung zur Differenzierung von Schweregrad, Muster, Risikofaktoren und 
Unterstützung nach erlebter Gewalt: Kurzfassung, in: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (Hrsg.),5. Auflage, 2014, S.14 
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Die Gewaltspirale beginnt mit dem Spannungsaufbau. In dieser ersten Phase schafft 

der Täter eine angespannte und angsterfüllte Atmosphäre durch psychische Gewalt, 

meist mit Demütigung und Abwertung des Opfers, sowie Drohungen. Um einen 

Ausbruch körperlicher Gewalt zu verhindern, unterdrückt das Opfer die eigenen 

Bedürfnisse und versucht mit allen Mitteln den Täter zu beschwichtigen. Um dies zu 

erlangen, richtet das Opfer das eigene Verhalten darauf aus, die Spannung zu mildern 

und keinen Anlass für einen Gewaltausbruch zu bieten. Die für das Opfer bedrohliche 

Spannung baut sich trotz aller Bemühungen immer weiter auf, aber es kommt noch zu 

keinem Übergriff. 

Die zweite Phase beginnt mit einem Ereignis wie einem kleinen Streit oder einem Vorfall 

der nicht zwingend im häuslichen Rahmen stattfindet, sondern beispielsweise am 

Arbeitsplatz. Dieses Ereignis dient als Auslöser und es kommt im häuslichen Umfeld 

zum Ausbruch der Gewalt. Zu der vorhergegangen psychischen Gewalt der ersten 

Phase kommt eine körperliche Misshandlung des Opfers. Manche Täter berichten, dass 

meist nur der erste Schlag bewusst erlebt wird. Im weiteren Verlauf der Misshandlung 

befindet sich der Täter in einer Art Blackout. Die Opfer verhalten sich in dieser Situation 

unterschiedlich. Manche reagieren mit Gegenwehr, andere mit Flucht und wieder andere 

neigen dazu, es über sich ergehen zu lassen und hoffen auf ein baldiges Ende der 

Misshandlung. Der Geschädigte trägt aus dem Gewaltausbruch meist schwere 

körperliche und psychische Folgen davon. Dies geht häufig mit einem Schockzustand 

des Opfers einher. Diese genannten Folgen werden in Kapitel 4 näher beschrieben. 

Die darauffolgende Phase ist die der Ruhe, Reue und Zuwendung. Für diese Phase 

sind Versprechungen des Täters sein Verhalten zu ändern charakteristisch. Zudem ist 

diese Zeit häufig geprägt von Scham. Der Täter ist meist sehr liebevoll, zeigt Reue und 

bemüht sich. Dadurch entsteht bei den Opfern die Hoffnung, dass sich die Situation 

bessert und der Täter sich ändert. Somit verzeihen die Geschädigten dem Täter und 

geben der Beziehung eine weitere Chance. Falls im Zuge der Misshandlung eine 

Strafanzeige gestellt wurde, ziehen viele Opfer ihre Aussagen in dieser Phase wieder 

zurück.   

In der letzten Stufe kommt es zur Abschiebung der Verantwortung. Nach der in der 

vorherigen Phase empfundenen Reue, sucht der Täter oft nach der Ursache des 

Gewaltausbruchs. Der Täter sucht die Gründe meist beim Partner oder in äußeren 

Umständen. Ebenso spielt er das Geschehene herunter und gibt die Verantwortung und 
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die Schuldgefühle an das Opfer ab. Zudem reagiert das Opfer in dieser Situation damit, 

dass es die Schuld auf sich nimmt. Somit findet es eine Erklärung für die Misshandlung 

und fühlt sich dadurch der Situation nicht mehr hilflos ausgeliefert.  

Durch diese Verschiebung der Schuld entsteht erneut eine Phase der psychischen 

Gewalt und es folgt ein Spannungsaufbau. Dementsprechend beginnt ein neuer Zyklus. 

Je länger die Gewaltbeziehung existiert, umso kürzer werden die Abstände zwischen 

den einzelnen Gewalttaten und die Intensität der Taten nimmt zu.  Für Betroffene ist es 

schwierig diese Dynamik zu durchbrechen. Häufig ist Hilfe von außen dafür nötig.30, 31, 32 

Welche Optionen Betroffene haben, um diese Spirale wirksam unterbrechen zu können 

wird in Kapitel 6 näher betrachtet. 

3.7. Warum trennen sich Betroffene nicht vom Täter? 

Als außenstehende Person könnte man sich die Frage stellen, weshalb die Opfer den 

Täter nicht verlassen. Doch das ist nicht so einfach wie es von außen erscheinen mag. 

Es gibt verschiedene Bedrohungs- und Abhängigkeitsfaktoren, die eine Trennung vom 

gewalttätigen Partner erschweren. Einer davon ist die Angst vor den Handlungen des 

Täters bei einem Trennungsversuch. Einerseits vor erneuten gewalttätigen Handlungen, 

die gegen das Opfer selbst gerichtet sind, andererseits besteht die Sorge, dass der Täter 

sich oder gemeinsamen Kindern etwas antut. Dass diese Angst nicht unbegründet ist, 

sieht man daran, dass 8-10% der Betroffenen von gewaltsamen Übergriffen im Zuge der 

Trennung berichten. Diese Gewalt richtete sich entweder gegen Eigentum, gegen die 

Frau oder gegen ihre Kinder. Des Weiteren haben Betroffene häufig Angst ihre Kinder 

im Zuge einer Trennung an den Partner zu verlieren und wollen zudem für ihre Kinder 

die Familie zusammenhalten. In der Studie aus dem Jahr 2004 gaben 41% der befragten 

von Gewalt betroffenen Frauen an, dass sie sich wegen der Kinder nicht von ihrem 

Partner getrennt haben.33 

Außerdem befindet sich das Opfer häufig in einer starken Abhängigkeit. Diese kann zum 

einen finanziell sein, da oftmals der Partner die Konten verwaltet und das Opfer nur 

 
30 Vgl. Frauen informieren Frauen FiF: Wege aus der Gewalt, Handbuch für Frauen,16. Auflage, 2020, S. 16f  
31 Vgl. Frauenhauskoordinierung (o.J.): Häusliche Gewalt, 

https://www.frauenhauskoordinierung.de/themenportal/gewalt-gegen-frauen/gewaltformen/haeusliche-
gewalt/ (zuletzt aufgerufen am 25.01.2022) 

32 Vgl. Derks, Andreas: Häusliche Gewalt: Leitfaden für Studium und polizeiliche Praxis, 2. Auflage, 2020, S. 
56 f 

33 Vgl. Ansorge, Schröttle, 2014, S. 42 
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selten über eigenes Einkommen verfügt. So hätte das Opfer im Falle einer Trennung 

keine finanziellen Mittel, um für sich und ggf. die eigenen Kinder zu sorgen. In der bereits 

erwähnten Studie trafen 36% der von Gewalt betroffenen Frauen die Aussage, dass sie 

aufgrund von fehlendem Geld für ein eigenständiges Leben sich nicht von ihrem 

gewalttätigen Partner getrennt haben. 34 In Kapitel 2 wurde bereits angedeutet, dass ein 

Zusammenhang zwischen dem Gender Pay Gap und häuslicher Gewalt bestehen 

könnte. Der Gedanke hierbei ist, dass auch wenn die Frau eigenes Einkommen hat, es 

aufgrund der strukturellen Gewalt weniger ist als das Gehalt des Partners. So besteht 

trotz der Berufstätigkeit der Frau eine finanzielle Abhängigkeit und sie verbleibt in der 

Beziehung. 35 

Zum anderen kann eine Form sozialer Abhängigkeit bestehen, da Täter ihre Partner 

häufig isolieren und kaum Kontakt zu Freunden oder Bekannten zulassen oder die Opfer 

sich aus Scham über die erfahrene Gewalt von ihren sozialen Kontakten selbst 

zurückziehen. Durch diese Abhängigkeit fühlen sich die Opfer einsam und fürchten im 

Falle einer Trennung allein dazustehen und niemanden zu haben, der sie unterstützen 

kann. Ein weiterer Aspekt, den sich viele Betroffene häuslicher Gewalt vor Augen halten, 

ist die Phase der Reue und Zuwendung der Gewaltspirale. Sie hoffen auf eine erneute 

Versöhnung und glauben dem Täter, dass er sich ändern wird. Diese Aussage 

bestätigen 46% der Befragten im Jahre 2004.36, 37  

Wenn eine Frau sich von ihrem gewalttätigen Partner getrennt hat, ist es nicht garantiert, 

dass diese Trennung endgültig ist. 65% der weiblichen Opfer von häuslicher Gewalt 

trennen sich mehrmals vom Täter, bis es zur finalen Trennung kommt.38 Auch wenn es 

im ersten Moment danach aussieht, dass die Trennung endgültig ist, da die Betroffene 

all die beschrieben Hürden überwunden hat, ist dies oftmals nicht der Fall. In der Praxis 

gibt es Beispiele dafür. Eine Bewohnerin des Frauenhauses Nürnberg hat nach 2-

jähriger Misshandlung, welche vor allem psychisch und selten körperlich war, den Schritt 

gewagt und im Frauenhaus Zuflucht gesucht. Die Frau war mittelalt, gebildet, berufstätig 

 
34 Vgl. Müller, Schröttle, 2004, S.283 
35 Vgl. Frauen gegen Gewalt e.V.: Strukturelle Gewalt, o.J, https://www.frauen-gegen-

gewalt.de/de/infothek/strukturelle-gewalt/merkmale-und-tatsachen.html (zuletzt aufgerufen am 24.01.2022) 
36 Vgl. Averdiek- Gröner, Detlef; Gatzke, Wolfgang: Lehr und Studienbriefe Kriminalistik/ Kriminologie: 

Häusliche Gewalt, Bd. 22, 2016, S.31f  
37 Vgl. Frauen gegen Gewalt e.V.: Strukturelle Gewalt, o.J.,https://www.frauen-gegen-

gewalt.de/de/infothek/strukturelle-gewalt/merkmale-und-tatsachen.html (zuletzt aufgerufen am 24.01.2022) 
38 Vgl. Helffereich, Cornelia; Kavemann, Barbara: Wissenschaftliche Untersuchung zur Situation von Frauen 

und zum Beratungsangebot nach einem Platzverweis bei häuslicher Gewalt, Abschlussbericht, 2004 
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und verfügte zudem über hohe soziale Kompetenz. Bei ihrem Einzug ins Frauenhaus 

berichtete sie davon, dass ihr Lebensgefährte sie vermehrt in der gemeinsamen 

Wohnung eingesperrt hat und ihr den Kontakt zu ihrer Familie untersagt hat. Er wurde 

nur selten handgreiflich und sie trug keine schweren körperlichen Verletzungen davon. 

Aus ihren Erzählungen ließ sich schließen, dass ihr bewusst war, dass dieses Verhalten 

nicht in Ordnung ist und diese Trennung endgültig sei. In ihren Aussagen wirkte sie klar 

und bestimmt. Nach 5 Monaten im Frauenhaus, in der Phase der Wohnungssuche, 

fasste sie den Entschluss wieder zu ihrem Partner zurückzukehren. Dies begründetet 

sie damit, dass er ihr versichert habe, sich geändert zu haben und die Taten aus der 

Vergangenheit nicht wieder zu wiederholen.   

3.8. Aspekte die das Auftreten der Gewalt begünstigen 

Im Zuge der Studie zur Gewalt gegen Frauen in Paarbeziehungen wurden verschiedene 

Faktoren überprüft, die möglicherweise das Auftreten von häuslicher Gewalt bevorteilen. 

Hierbei wurden Aspekte wie ein gemeinsamer Haushalt, gemeinsame Kinder, eine Ehe, 

die Macht- und Rollenverteilung und die soziale Einbindung betrachtet. Herausgefunden 

wurde, dass die ausschlaggebenden Aspekte vor allem die beziehungsdynamischen 

und individuellen Faktoren, wie die ungleichen Rollen- und Machtverteilung sind und die 

allgemeinen soziokulturellen Faktoren keine erhebliche Rolle dabei spielen. Wenn eine 

Frau sozial schwach eingebunden ist, begünstigt es das Auftreten der Gewalt, was zu 

einer Art Teufelskreis führt, da die soziale Isolation sowohl eine Folge als auch eine 

Vorbedingung der Gewalt ist. Eine gute soziale Einbindung ermöglicht die frühe 

Entdeckung der Gewalt durch Dritte. Zudem bietet es auch sozialen Austausch und 

dadurch die Reflektion von Erlebtem und den Blick von Außenstehenden auf Situationen, 

wodurch Betroffenen schneller bewusst werden kann, dass sie Opfer häuslicher Gewalt 

sind.   

Wenn eine Frau sozial isoliert ist, bleibt sie mit ihren Gedanken allein und ihr einziger 

Gegenüber ist der gewalttätige Partner, der die Situationen zu seinen Gunsten auslegen 

kann. 

Der Konsum von Alkohol trägt durch seine enthemmende Wirkung dazu bei, dass Gewalt 

auftritt. Von den männlichen Partnern, die einen erhöhten Alkoholkonsum haben, übt 
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fast ein Viertel schwere körperliche, psychische oder sexuelle Gewalt gegenüber ihren 

Partnerinnen aus. 39 

Auch das Erleben von Gewalt in der Herkunftsfamilie befördert das Auftreten häuslicher 

Gewalt. Dieses Erleben kann entweder als Opfer der Gewalt oder Zeugin dieser 

geschehen sein. Frauen, die in ihrer Kindheit Gewalt durch eine Erziehungsperson 

erfahren haben, sind laut der Studie, die das BMFSFJ im Jahr 2004 veröffentlicht hat, 

dreimal so häufig von Gewalt durch den Partner betroffen. Was Frauen betrifft, die in der 

Kindheit Zeugin von körperlichen Auseinandersetzungen zwischen den Eltern waren, so 

haben diese Frauen nach dieser Studie mehr als doppelt so häufig später Gewalt in der 

eigenen Beziehung erlitten als Frauen, die dies Erfahrung bei ihren Eltern nicht gemacht 

haben.40  

4. Nicht- tödliche Folgen 

Häusliche Gewalt kann für die Opfer viele Folgen mit sich bringen. Nicht alle Folgen sind 

so unübersehbar wie beispielsweise ein blauer Fleck und nicht alle so drastisch wie der 

Tod. Doch auch dies kann ein Resultat häuslicher Gewalt sein. Es gibt verschiedene 

Auswirkungen, die in den folgenden Abschnitten in den Fokus genommen werden. Es 

wurde eine Untergliederung in tödliche und nicht- tödliche Folgen getroffen. Zuerst 

erfolgt die Betrachtung der Folgen, die nicht tödlich für Betroffene sind. Hierbei wird 

zwischen körperlichen und psychischen Folgen unterschieden und dabei der Fokus auf 

die Traumatisierung als Auswirkung auf das Opfer gelegt. 

Zu den nicht-tödlichen Folgen zählt man verschiedene physische und psychische 

Auswirkungen. Es gibt hierbei verschieden kurz- mittel- und langfristige Folgen, die die 

Lebensqualität der Betroffenen unterschiedlich stark einschränken. 

 

 

 

 
39 Vgl. Ansorge, Schröttle, 2008, S.160 f 
40 Vgl. Müller, Ursula; Schröttle Monika: Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in 

Deutschland: Ergebnisse der repräsentativen Untersuchung zu Gewalt gegen Frauen in Deutschland: 
Kurzfassung, in: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.), 5. Auflage, 2013, 
S.22 
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4.1. Körperliche Folgen 

Aus sexualisierter und körperlicher Gewalt resultieren meist direkte Verletzungsfolgen. 

Frauen, die von Partnerschaftsgewalt betroffen sind oder waren, berichten von 

Hämatomen, Schmerzen im Körper, offenen Wunden wie Schnitte, Schürfungen oder 

Verbrennungen, Unterleibsschmerzen, Zerrungen/ Verstauchungen, vaginalen 

Verletzungen, Gehirnerschütterungen, Frakturen, Fehlgeburten und inneren 

Verletzungen. Die hier aufgezählten Folgen sind nach ihrer Häufigkeit absteigend 

sortiert. So berichten 90,5% der in der Partnerschaft von körperlicher Gewalt betroffenen 

Frauen von Hämatomen und 1,7% von inneren Verletzungen.41 Zudem können 

abgesehen von den genannten direkten Verletzungsfolgen auch längerfristige 

körperliche Folgen resultieren, wie beispielsweise eine ungewollte Schwangerschaft, 

chronische Schmerzen, Gelenkbeschwerden, Magen-Darm-Beschwerden wie 

Magengeschwüre oder dauerhafte körperliche Behinderungen. 42 

4.2. Psychische Folgen 

Neben den meist offensichtlicheren körperlichen Folgen für Opfer häuslicher Gewalt, 

bringt das Erleben von Gewalt auch psychische Folgen mit sich. Die häufigste und 

schwerwiegendste Auswirkung von Gewalterfahrung sind Depressionen.43 In der Studie 

von Schröttle und Müller geben 36%- 46% der von gewaltbetroffenen Frauen 

Depressionen bzw. Niedergeschlagenheit als eine psychische Folge an.44 Diese zeigt 

sich durch Antriebslosigkeit, gedrückte Stimmung, Müdigkeit, Verlust von Freude, 

Appetitlosigkeit, vermindertes Selbstwertgefühl und Konzentrationsprobleme.45 

Eine weitere psychische Folge, die auch Auswirkungen auf den Körper des Betroffenen 

hat, ist selbstverletzendes Verhalten. Hier ist die Schädigung des Körpers keine direkte 

Verletzungsfolge aber kann im Zuge einer schweren Gewalterfahrung auftreten. Hierbei 

dient die Selbstverletzung als Ausdruck des inneren Konflikts einerseits etwas zu spüren 

und andererseits etwas nicht spüren zu wollen. Im Zuge von sexualisierter Gewalt kann 

 
41 Vgl. Müller; Schröttle, 2004, S.56 
42 Vgl. Büttner, 2020, S.17 
43 Vgl. Weltgesundheitsorganisation, Regionalbüro Europa: Weltbericht Gewalt und Gesundheit, 2003 
44 Vgl. Müller; Schröttle, 2004, S. 141 
45 Vgl. ICD- Code: ICD- 10 F32.-, 2022, https://www.icd-code.de/icd/code/F32.-.html (zuletzt aufgerufen am 

12.02.2022) 
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auch das Gefühl „beschmutzt“ zu sein, und sich deshalb zu verachten, 

selbstverletzendes Verhalten auslösen. Da durch Selbstverletzung körpereigene 

Morphine freigesetzt werden, innerer Stress reduziert wird und Betroffene sich nach der 

Tat kurzzeitig gelöst und von dem Druck befreit fühlen, hat die Selbstverletzung 

Suchtpotenzial.46 

Auch können unter anderem Schlafstörungen, Stresssymptome, Essstörungen, 

Angstzustände, ein geringer Selbstwert oder Substanzmissbrauch als Resultat der 

erlebten Gewalt auftreten.  

Viele dieser genannten psychischen Symptome können auch ein Zeichen einer 

Traumafolgestörung darstellen. Häufig wird der Begriff des Traumas mit den Opfern von 

Gewalterfahrungen gebracht. Was diese Diagnose bedeutet und welche Facetten sie 

mit sich bringt, wird in den folgenden Kapiteln näher betrachtet. Zudem wird auch 

beleuchtet, wie ein solches Trauma behandelt werden kann und welche anderen 

psychischen Folgen Opfer häuslicher Gewalt erleiden können. 

4.2.1. Trauma  

Der Begriff „Trauma“ kommt aus dem Griechischen und bedeutet übersetzt „Verletzung“. 

Er bezeichnet in diesem Kontext eine seelische Verletzung, die aus einer starken 

psychischen Erschütterung resultiert, welche infolge eines belastenden Lebensereignis 

auftritt. Die entstandene seelische Verletzung ist meist lange wirksam im 

Unterbewusstsein des Betroffenen.47 Wie ein solches Trauma entsteht, was für Folgen 

daraus entstehen können und ob es überwindbar ist, wird im Folgenden behandelt. 

4.2.2. Wie entsteht ein Trauma? 

Um zu verstehen, wie ein Trauma entsteht, muss man sich zunächst ansehen, wie ein 

normaler Verarbeitungsprozess im Gehirn abläuft. Für diesen Prozess sind folgende 

Teile des Gehirns relevant: Thalamus, Amygdala und Hippocampus. Informationen, die 

der Körper über die Sinnesorgane aufnimmt, werden an den Thalamus geleitet. Dort wird 

gefiltert, welche Informationen in diesem Moment wichtig genug sind, um weiter 

verarbeitet zu werden. Unwichtige Informationen werden nicht weitergeleitet. Die 

Amygdala ist dafür zuständig Situationen zu bewerten und Gefahren zu erkennen. Sie 

 
46 Vgl. Huber, 2003, S.169 
47 Vgl. Deutsche Traumastiftung: Was ist ein Trauma?, o.J., https://www.deutsche-

traumastiftung.de/traumata/ (zuletzt aufgerufen am 07.02.2022) 
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fungiert wie eine Art Antenne und speichert Emotionen und körperliche Reaktionen auf 

Situationen ab. Im Hippocampus werden die in der Amygdala kreierten Gefühle, den 

erlebten Situationen zugeordnet und zeitlich einsortiert. Außerdem hat der Hippocampus 

die Funktion Informationen vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis der 

Großhirnrinde zu leiten. Dort werden erlebte Situationen vollständig abgespeichert. 

Im Falle eines traumatischen Erlebnisses ist die Informationsweitergabe zwischen der 

Amygdala und dem Hippocampus gestört. Aufgrund ausgeschütteter Stresshormone 

werden in der Amygdala zwar Emotionen und körperliche Reaktionen wahrgenommen 

und gespeichert, doch können diese im Hippocampus, zeitlich und räumlich nicht 

vollständig verarbeitet und zugeordnet werden. Das geschieht durch die hohe Menge an 

ausgeschütteten Hormonen, wodurch die zuständigen Rezeptoren schnell gesättigt sind. 

Dadurch haben Betroffene auf das Erlebnis bezogene Erinnerungslücken. 

Es kann passieren, dass im Alltag diese gespeicherten, aber nicht zugeordneten 

Emotionen durch äußere Reize getriggert und somit wieder hervorgerufen werden. 

Betroffene empfinden dieselbe Angst, die sie während des traumatischen Erlebnisses 

empfunden haben, auch wenn sie sich zum aktuellen Zeitpunkt in Sicherheit befinden. 

Betroffene erinnern sich ungewollt an die nur bruchstückhaft verarbeiteten 

Erinnerungen. Diese blitzartigen Rückblenden bezeichnet man als Flashbacks.48 

4.2.3. Traumatische Zange und Dissoziative Zustände 

Neben den neurologischen Aspekten, während einer traumatischen Situation, spielt 

auch das Verhalten des Individuums eine Rolle. Denn in Gefahrensituationen gibt es 

zwei Optionen, wie sich der Betroffene verhalten kann. Diese sind entweder zu kämpfen 

oder zu fliehen. Dies bezeichnete der Forscher Walter Cannon als „Fight or Flight“. Wenn 

dies nicht möglich ist, wie es häufig in Szenarien häuslicher Gewalt der Fall ist, befindet 

sich das Opfer in der sogenannten „Traumatischen Zange“.49 Die Reaktion, um sich aus 

der Situation zu entziehen, wenn „Fight or Flight“ nicht möglich ist, nannte Huber 

„Freeze“ und „Fragment“. „Freeze“ kommt aus dem Englischen und bedeutet „Einfrieren“ 

und meint in diesem Bild das körperliche Erstarren, gepaart mit einem Tunnelblick. Die 

eigentliche Angstreaktion des Schreiens oder Weinens wird auf einen Zeitpunkt nach 

dem belastenden Ereignis verschoben. Diese innere Lähmung wird durch die 

Ausschüttung von Endorphinen hervorgerufen. „Fragment“ beschreibt die im vorherigen 

 
48 Vgl. Huber, 2003, S.46f 
49 Vgl. ebd., S.39 
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Kapitel beschriebene gestörte Verarbeitung des Erlebten, welche mit 

unzusammenhängenden Erinnerungen und Erinnerungslücken einhergeht. Da die in der 

Amygdala gespeicherten Emotionen nicht den gespeicherten Bildern im Hippocampus 

zugeordnet wurden. So wissen die Betroffenen danach zwar, dass etwas passiert ist 

aber nicht genau was.50 

Eine weitere Reaktion des Körpers auf solche belastenden Ereignisse, ist das 

Dissoziieren. Das Wort stammt aus dem lateinischen und bedeutet übersetzt „trennen“ 

oder „schneiden“. In der Psychologie ist ein Zustand gemeint, bei dem es zu einem 

„teilweisen oder vollständigen „Auseinanderfallen“ (Desintegration) von normalerweise 

zusammenhängenden psychischen Fähigkeiten [kommt]. Das können die 

Sinneswahrnehmung, das Gedächtnis, das Bewusstsein, die eigene Identität oder die 

Kontrolle über die Körperbewegungen sein.“51  

Dieser Zustand ist nicht in jedem Fall pathologisch, da Dissoziationen auch im Alltag 

eines jeden vorkommen. Hierbei werden routinierte Handlungen nicht mehr bewusst 

wahrgenommen. Ein Beispiel für eine solche Alltagsdissoziation ist, wenn man sich nicht 

mehr erinnern kann, die Haustür beim Verlassen des Hauses abgeschlossen zu haben 

oder wenn man nach der Arbeit mit dem Auto nach Hause fährt und bei der Ankunft 

zuhause keine Erinnerung an Einzelheiten des Streckenverlauf hat. Diese Erlebnisse 

sind völlig normal, doch pathologische dissoziative Zustände können lange nach dem 

traumatischen Erlebnis auftreten und gehen weit über die tranceähnlichen Zustände im 

Alltag hinaus. Ohne die richtige Behandlung wird dadurch das Leben des Betroffenen 

langfristig beeinträchtigt. Dazu gehören die bereits erwähnten Flashbacks und auch 

Amnesien als dissoziative Ereignisse. Unter Amnesie versteht man das zeitweise oder 

dauerhafte Wegfallen der Fähigkeit sich an etwas zu erinnern.52 

Innerhalb von Dissoziationen kann man zwei Differenzierungen treffen. So spricht der 

Psychologe und Psychotherapeut E. Nijenhuis von positiver oder negativer Dissoziation 

und somatoformer (körperliche Beschwerden, die keine körperliche, sondern eine 

seelische Ursache haben) oder psychoformer, die Psyche betreffende, Dissoziation. 

Positive Dissoziation bedeutet in dem Fall, dass etwas dazukommt, der Betroffene 

 
50 Vgl. Huber, 2003, S.41 - S.43 
51 Amrhein, Christine: Dissoziative Störungen, 2017, 

https://www.therapie.de/psyche/info/index/diagnose/dissoziative-stoerungen/artikel/ (zuletzt aufgerufen am 
24.01.2022) 

52 Vgl. Huber, 2003, S. 57f   
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Stimmen hört oder Flashbacks erlebt oder Schmerzen spürt. Hierbei wäre letzteres eine 

somatoforme Dissoziation und Flashbacks oder Stimmenhören psychoforme 

Dissoziation. Bei sogenannten negativen Symptomen fehlt dem Betroffenen etwas. Im 

Falle psychoformer Dissoziation äußert sich dies durch Amnesie, Depersonalisation und 

emotionaler Taubheit. Eine Amnesie äußert sich vor allem durch biografische 

Erinnerungslücken. Unter Depersonalisation versteht man das Gefühl der Entfremdung 

vom eigenen Ich und dem Gefühl neben sich zu stehen. Bei somatoformer Dissoziation 

können motorische Hemmungen oder der Verlust der Fähigkeit sprechen zu können 

auftreten. Auch wenn man diese Differenzierung in der Theorie treffen kann, ist dies in 

der Praxis nicht immer der Fall, da die einzelnen Symptome häufig zusammen auftreten. 

Bei einer Depersonalisation ist das Gefühl der Entfremdung beispielsweise bei der 

psychoformen Dissoziation einzuordnen. Ein weiteres Merkmal ist der Kontrollverlust 

über die Fähigkeit zu sprechen, was zur somatoformen Dissoziation zu zählen ist. So 

gehen die einzelnen Symptome der verschiedenen Kategorien häufig ineinander über.53 

4.2.4. Differenzierung von Traumata 

Generell ist zu sagen, dass jedes Ereignis, das die in Kapitel 4.2.2 beschriebene 

Reaktion im Gehirn hervorruft, ein traumatisches Erlebnis ist. Man kann innerhalb der 

Traumata eine Differenzierung treffen, und zwar nach Typ-I-Traumata und Typ-II-

Traumata. Unter Typ-I-Traumata versteht man einmalige, zeitlich begrenzte Ereignisse, 

die die Traumatisierung hervorgerufen haben. Beispielhaft ist hier zu nennen ein 

Verkehrsunfall, ein Überfall oder eine Vergewaltigung. Typ-II–Traumata hingegen 

beschreiben wiederkehrende Erlebnisse, die sich über einen längeren Zeitraum 

erstrecken. Exemplarisch hierfür sind wiederholter Missbrauch, wiederholte Folter oder 

Kriegserfahrungen. Die Grenzen zwischen diesen zwei Formen sind fließend und eine 

Einteilung liegt je nach Erlebnis im Auge des Betrachters. Andreas Maercker nennt in 

seinem Buch „Trauma und Traumafolgestörungen“ eine 20-stündige Geiselnahme als 

ein solches Beispiel für ein nicht klar kurzandauerndes oder langandauerndes Ereignis.54 

Neben dieser Möglichkeit der Differenzierung gibt es noch eine weitere. Hierbei wird 

zwischen interpersonellen und akzidentellen Traumata unterschieden. Interpersonell 

bedeutet, dass das traumatische Ereignis menschlich verursacht und beabsichtigt ist, 

wie beispielsweise körperliche Gewalt oder sexueller Missbrauch. Unter akzidentiellen 

 
53 Vgl. Nijenhuis, Ellert R.S. et al, 2004, zitiert nach. Beckrath-Wilking, Ulrike: Traumafachberatung, 

Traumatherapie & Traumapädagogik, 2013, S.80 
54 Vgl. Maercker, Andreas: Trauma und Traumafolgestörungen, 2017, S.12 
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Traumata versteht man Traumata, die durch Ereignisse hervorgerufen werden, die 

zufällig passieren oder außerhalb des Einflusses der Menschen stehen. Beispielhaft 

hierfür kann man Naturkatastrophen oder nicht absichtlich herbeigeführte Unfälle 

nennen. Die verschiedenen Arten der Differenzierung schließen einander nicht aus, 

sondern können in der Einordnung parallel angewandt werden. 55 

4.2.5. Traumafolgestörungen 

Nachdem man sich damit beschäftigt hat, wie ein Trauma entsteht und welche Arten 

eines belastenden Ereignisses es gibt, ist nun zu klären, welche Folgen eine 

Traumatisierung mit sich bringen kann. Die Zeit nach einem traumatischen Ereignis 

wurde von dem Psychotherapeuten Gottfried Fischer und dem Kinder- und 

Jugendpsychiater Peter Riedesser in drei Stufen unterteilt.  

Die erste Phase wird als Schockphase betitelt und beschreibt den Zeitraum direkt im 

Anschluss an das traumatische Erlebnis und hält Stunden oder auch eine Woche an. Es 

gibt typische unmittelbare Folgen, die in dieser Zeit auftreten. Diese sind einerseits die 

beschriebene gestörte zeitliche und räumliche Einordnung des Erlebten, sowie 

emotionales Chaos, das bis hin zu einer Art emotionalen Taubheit führen kann. 

Andererseits auch körperliche Folgen wie Schmerzen bis hin zu Ohnmacht oder eine 

Flut von Wahrnehmungen. Diese beschrieben Reaktionen treten im Zuge des gestörten 

Zusammenspiels von Amygdala und Hippocampus auf. Um sich von dem entstandenen 

Chaos zu erholen, benötigt das Gehirn etwas Zeit.   

Wenn der erste Schock überwunden ist, kommt es zur Einwirkungsphase. Dieses 

Stadium des Verarbeitens kann bis zu zwei Wochen andauern und äußert sich durch 

eine sogenannte posttraumatische Belastungsreaktion. Hierbei kann man die möglichen 

Symptome in drei Kategorien untergliedern. 

Ein Element der posttraumatischen Belastungsreaktion nennt man Konstriktion. 

Hierbei fühlen Betroffene sich als hätten sie ihren Halt verloren und versuchen alles zu 

vermeiden, was sie an das Erlebte erinnern und es bruchstückhaft wiedererleben lassen 

könnte. Sie gehen Gesprächen, Berührungen und sozialen Kontakten aus dem Weg und 

fühlen sich emotionslos. Indessen kommt es zum Wiedererleben des Ereignisses mit 

verschiedenen Sinnen, was als Intrusion bezeichnet wird und in Albträumen oder 

intensiven Tagträumen geschieht. So riechen Betroffene beispielsweise das Parfum des 

 
55 Vgl. Maercker, 2017, S.12f 
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Täters, ohne, dass der Geruch in der Luft liegt, oder hören Geräusche, die sie während 

des Ereignisses wahrgenommen haben, obwohl es still ist, oder spüren Berührungen, 

wo keine sind. Eine weitere Reaktion ist die Übererregung. Dies bedeutet, dass der 

Betroffene eine anhaltende Bedrohung wahrnimmt und aufgrund dessen schreckhaft, 

ängstlich, leicht reizbar und sehr sensibel auf alltägliche Situationen reagiert. Dies geht 

mit Konzentrationsproblemen einher. 

Die letzte Phase, die von Fischer und Riedesser beschrieben wird, ist die 

Erholungsphase. Nach spätestens vier bis sechs Wochen nach dem belastenden 

Ereignis, fangen die Betroffenen an sich zu erholen, wieder zu ihrem Alltag 

zurückzukehren und sich wieder dem normalen Leben zu zuwenden. Charakteristisch 

ist auch der positive Blick in die Zukunft.  

Nach Ablauf dieser beschrieben Phasen hat der Betroffene das Ereignis verarbeitet. Es 

kann allerdings passieren, dass die dritte Phase ausbleibt und der Betroffene weiterhin 

die Symptome der zweiten Phase erlebt. Dies sind Anzeichen dafür, dass eine aus der 

posttraumatische Belastungsreaktion eine posttraumatische Belastungsstörung, kurz 

PTBS, entwickelt wurde.56 

Im ICD-10 fällt es unter „Reaktion auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen“ 

und ist unter der Kennung F43.1 zu finden. Dort ist ebenfalls beschrieben, dass es 

Wochen bis Monate nach der erlebten traumatischen Situation auftreten kann. Neben 

den bereits beschrieben Merkmalen ist von Depressionen bis hin zu suizidalen 

Gedanken die Rede. Um eine PTBS als solche zu diagnostizieren, muss laut dem ICD- 

11 welches 2019 verabschiedet wurde und 2022 in Kraft treten soll, bei dem Betroffenen 

Symptome aus jedem der zuvor beschrieben drei Elemente vorliegen.57Eine weitere 

Diagnose die im ICD-11 formuliert ist, ist die komplexe posttraumatische 

Belastungsstörung. 

 

 

 
56 Vgl. Fischer, Gottfried; Riedesser, Peter: Lehrbuch der Psychotraumatologie, 5. Auflage, 2020, S173f 
57 ICD- Code: ICD- 10 F43.1.-,2022,  https://www.icd-code.de/icd/code/F43.1.html (zuletzt aufgerufen am 

24.01.2022) 
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 Bei dieser Diagnose müssen sowohl die Kriterien einer PTBS erfüllt sein als auch 

folgende: 

 Probleme der Affektregulation,  

 ein persistierendes negatives Selbstbild in Reaktion auf das Trauma/die 

Traumata, das von Gefühlen der Scham, Schuld oder des Versagens 

begleitet wird, sowie  

 Schwierigkeiten, Beziehungen aufrechtzuerhalten und sich anderen 

Menschen nahe zu fühlen. 

Wenn diese Kriterien erfüllt sind, spricht man von einer komplexen PTBS. Ebenso wird 

im ICD-11 erstmals wiederkehrende häusliche Gewalt als Auslöser für das Auftreten 

einer komplexen PTBS benannt. 58 

Neben den beschriebenen Folgen kann ein traumatisches Ereignis auch 

Depressionen, Zwangsstörungen, Suchterkrankungen, sexuelle Funktionsstörungen, 

Angststörungen, Essstörungen oder Persönlichkeitsstörungen nach sich ziehen. Dies 

sind die bereits zu Beginn des Kapitels 4.2 genannten Folgen, die durch das Erleben 

von Gewalt auftreten können, aber auch Anzeichen einer Traumatisierung sein können. 

Wodurch sich eine Depression äußert, wurde zu Beginn des Kapitels 4.2 bereits 

beschrieben. Symptome von Zwangsstörungen sind nach dem ICD 10 unter der 

Kennung F42 zu finden und dort ist von wiederkehrenden Handlungen oder Gedanken, 

die der Betroffene nicht unterdrücken kann, die Rede.59 Bei einer Suchterkrankung 

kommt es zum schädlichen Konsum von Substanzen wie Alkohol oder anderen Drogen. 

Für eine sexuelle Funktionsstörung ist es charakteristisch, dass sie nicht durch eine 

organische Störung hervorgerufen wird und sich negativ auf die genitalen Reaktionen 

und das sexuelle Verlangen auswirkt.60 Angststörungen treten in verschiedenen 

Varianten auf, wie soziale Phobien, Agoraphobie oder Panikstörung. Der Auslöser für 

eine übermäßige Angstreaktion ist hierbei jeweils unterschiedlich aber die Symptome 

der einzelnen Formen ähneln sich und umfassen Herzrasen, Atemnot oder Schwindel.61 

 
58 Hoyer, Jürgen: Knappe, Susanne: Klinische Psychologie & Psychotherapie, 3. Auflage, 2020, S.1168 
59 ICD- Code: ICD-10 F42.-, 2022, https://www.icd-code.de/suche/icd/code/F42.-.html?sp=SF42 (zuletzt 

aufgerufen am 12.02.2022) 
60 ICD- Code: ICD-10 F52, 2022, https://www.icd-code.de/suche/icd/recherche.html?sp=0&sp=SF52 (zuletzt 

aufgerufen am 12.02.22) 
61 Vgl. Klinik und Poliklinik für Psychotherapie und Psychosomatik: Angststörung, o.J., 

https://www.uniklinikum-dresden.de/de/das-klinikum/kliniken-polikliniken-
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Eine Essstörung äußert sich durch ein Essverhalten, dass von der Norm abweicht. Dies 

zeigt sich durch starke Kontrolle der Nahrungsauswahl oder maßloser 

Nahrungsaufnahme, übermäßiges Sporttreiben oder selbstinduziertes Abführen oder 

Erbrechen.  

Das zuletzt genannte dient zur absichtlich herbeigeführten Gewichtsreduktion.62 

Persönlichkeitsstörungen zeigen sich durch abweichendes Erleben und Verhalten und 

können in verschiedene Ausprägungen auftreten wie beispielsweise in schizoider oder 

narzisstischer Form.63 

4.2.6. Schutz und Risikofaktoren 

Wie hoch das Risiko ist, dass nach einem traumatischen Ereignis eine besonders 

schwere Traumareaktion hervorgerufen wird, wie eine PTBS, hängt von den Umständen 

des belastenden Erlebnisses ab. Michela Huber hat 15 Faktoren formuliert, die dies 

begünstigen. Einige dieser Faktoren sind im Falle häuslicher Gewalt meistens gegeben, 

wie beispielsweise, dass der Täter dem Opfer nahesteht, dass das Opfer den Täter mag, 

dass die Tat zwischenmenschliche Gewalt beinhaltet und sich häufig wiederholt. Dies 

sind nur ein paar der in dem Buch formulierten Faktoren, die eine schwere Reaktion 

hervorrufen. Da diese Faktoren durch häusliche Gewalt gegeben sind, sind Opfer 

dessen sehr gefährdet eine PTBS zu entwickeln.64 

Neben diesen Risikofaktoren gibt es auch Schutzfaktoren wie eine hohe Resilienz, was 

die psychische Widerstandfähig bezeichnet, soziale Unterstützung und Kompetenzen in 

der Kommunikation.65 So hat jeder Mensch seine individuellen Voraussetzungen und die 

Anfälligkeit für eine Traumatisierung ist von Person zu Person unterschiedlich. 

 
institute/pso/patienteninformationen/informationen-zu-stoerungsbildern/angststoerungen (zuletzt 
aufgerufen am 05.01.2022) 

62 Vgl. Klinik und Poliklinik für Psychotherapie und Psychosomatik: Essstörungen, o.J., 
https://www.uniklinikum-dresden.de/de/das-klinikum/kliniken-polikliniken-
institute/pso/patienteninformationen/informationen-zu-stoerungsbildern/essstoerungen (zuletzt aufgerufen 
am 05.01.2022) 

63 Vgl. Klinik und Poliklinik für Psychotherapie und Psychosomatik: Persönlichkeitsstörung, o.J., 
https://www.uniklinikum-dresden.de/de/das-klinikum/kliniken-polikliniken-
institute/pso/patienteninformationen/informationen-zu-stoerungsbildern/persoenlichkeitsstoerung (zuletzt 
aufgerufen am 24.01.2022) 

64 Huber,2003, S.75 
65 Brockhaus: Resilienz (Psychologie), http://brockhaus.de/ecs/enzy/article/resilienz-psychologie (zuletzt 

aufgerufen am 24.01.2022) 
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4.2.7. Traumabehandlung 

Die Voraussetzung für eine gelingende Traumatherapie ist die richtige Diagnose. Sobald 

diese von einem Psychotherapeuten oder Psychiater gestellt wurde, kann mit der 

Therapie begonnen werden. Ziel einer Traumatherapie ist die Stabilisierung des 

Patienten, sodass er seinen Alltag bewältigen kann und seine Lebensqualität durch 

auftretende Folgen der Traumatisierung nicht mehr beeinträchtigt wird.  

Die Therapie ist in folgende drei Phasen unterteilt: 

 Stabilisierungsphase 

 Traumaaufarbeitungsphase 

 Integrationsphase 

Die Phasen laufen nicht zwangsläufig in dieser Reihenfolge ab, sondern greifen häufig 

ineinander und wechseln sich ab.  Zu Beginn der Stabilisierungsphase wird der Fokus 

auf den Aufbau einer tragfähigen Beziehung zwischen Therapeut und Klient gelegt. Nur 

wenn dies gelingt, ist der Betroffene bereit über seine Erlebnisse und Gedanken offen 

zu reden und hat das Vertrauen in den Therapeuten, aufgefangen zu werden, wenn er 

sich gedanklich in belastende Erinnerungen begibt. Auf dieser Grundlage kann mit der 

Stabilisierung und Affektregulation begonnen werden. Hierbei ist das Ziel, dass der 

Patient seine emotionalen Reaktionen kontrollieren kann und Methoden der 

Selbstregulation erlernt. Ein weiteres Element dieser Phase ist die Psychoedukation. 

Das bedeutet, dass der Betroffene Fachwissen über seine Erkrankung und die 

passenden Behandlungsmethoden vermittelt bekommt. Hinzu kommt das Erlernen der 

Differenzierung von realen Bedrohungen und Gedanken, die durch das Trauma 

hervorgerufen werden. Hilfreich hierbei sind „Techniken zur Distanzierung von 

belastenden Erinnerungsinhalten“66. Durch das Einüben passender Methoden kann der 

Patient bestimmte Fähigkeiten immer weiter ausbauen. Wie beispielsweise Flashbacks 

zu kontrollieren, Verhaltensweisen wie Selbstverletzung oder Suchtmittelkonsum zu 

reduzieren und Impulskontrolle oder Affektkontrolle zu verbessern. Dadurch wird das zu 

Beginn genannte Ziel dieser Phase erreicht. Sportangebote oder auch Formen der 

Gestalttherapie werden zudem bei Patienten mit komplexer posttraumatischen 

Belastungsstörung empfohlen. Diese unterstützten die Körperwahrnehmung und die 

Entwicklung von innerer Lebendigkeit. 

 
66 Dittmar, 2013, S. 108 
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Wenn der Patient die Stabilisierungsmethoden erfolgreich einsetzen und mit Krisen 

umgehen kann, selbstverletzendes Verhalten abgelegt hat, kann mit der 

Traumaaufarbeitung begonnen werden Dies geschieht in Form von Konfrontation mit 

dem Geschehenen. Wichtig ist auch, dass in diesem Zeitraum der Kontakt mit dem Täter 

unterlassen wird und Unterstützung aus dem Umfeld des Patienten gesichert ist. Wenn 

diese Voraussetzungen gegeben sind und der Therapeut den Zeitpunkt im 

Genesungsprozess als passend einschätzt, wird mit der Bearbeitung des Traumas 

begonnen. In einem sicheren Rahmen erfolgt ein kontrolliertes Widererleben der 

Kernelemente des Traumas.  

Dieser Schritt ist die Grundlage für die Phase der Integration. Hierbei geht es um die 

Einbindung des traumatisierenden Erlebnisses in das Selbstkonzept, also die Biografie 

und der Weltsicht, des Betroffenen. In diesem Stadium kann es vermehrt zu Krisen und 

depressiven Phasen kommen. Auch bringt es häufig eine Neuorientierung und inneres 

Wachstum mit sich. Dittmar beschreibt diese Phase als abgeschlossen, „wenn ein 

Gefühl für die eigene Kraft und die Fähigkeit, angemessene Entscheidungen für das 

weitere Leben fällen zu können, entstanden ist.“67 

Wie bereits beschrieben ist dieser Ablauf nicht stringent. Die verschiedenen Phasen 

lösen sich mehrmals ab und vor allem die Phase der Stabilisierung und die der 

Aufarbeitung des Traumas greifen häufig ineinander und wechseln sich ab.68 

Wie nun ersichtlich wurde, ist das Thema Trauma vielseitig und komplex und jeder 

Patient durchläuft diesen Prozess individuell. Doch durch die passende Therapie kann 

es Betroffenen wieder möglich sein ein Leben ohne Einschränkungen zu gestalten.  

4.3. Soziale und Ökonomische Folgen 

Neben den nun beschriebenen körperlichen und psychischen Folgen haben Betroffene 

zudem häufig mit sozialen und ökonomischen Folgen zu kämpfen. 

Diese resultieren vor allem aus der Neuorientierung und umfassen beispielsweise 

Trennung, Scheidung, Umzug aus der Wohnung, Ortswechsel aufgrund des Umzugs 

und die Suche nach einer (neuen) Arbeitsstelle. Auch die soziale Isolation durch den 

Täter kann sich negativ auf das Sozialleben des Opfers nach einer Trennung auswirken.  

 
67 Dittmar, 2013, S. 110 
68 Vgl. ebd. S. 107- 110 
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Wenn Betroffene aufgrund von körperlichen und oder psychischen Folgen längerfristig 

krankgeschrieben oder gar dauerhaft arbeitsunfähig sind, folgen daraus finanzielle 

Probleme. Circa 25% der von Gewalt betroffenen Frauen berichten von 

Arbeitsbeeinträchtigungen aufgrund der erlebten Gewalt.69 

Neben den ökonomischen Folgen für die Betroffenen fallen auch Folgekosten bei 

verschiedenen Institutionen an, wie beispielweise bei der Polizei aufgrund von 

Einsätzen, bei der Justiz für Strafverfahren, bei Organisationen für 

Unterstützungsmaßnahmen wie Schutzeinrichtungen, im Gesundheitssystem für das 

Behandeln der körperlichen und psychischen Folgen oder in Form von staatlichen 

Leistungen wie Sozialhilfe. So betrifft häusliche Gewalt nicht nur die Opfer dieser, 

sondern erstreckt sich über unterschiedliche Institutionen.70 

Anhand der in den vergangenen Kapiteln beschriebenen Folge der Gewalt ist es 

ersichtlich, dass diese nicht zwingend endgültig sind. Anders verhält es sich bei 

Situationen, die für das Opfer tödlich enden.  

5. Tödliche Folgen 

Man kann zwischen verschiedenen Arten der tödlichen Folgen häuslicher Gewalt 

unterscheiden. Diese sind: 

 tödliche Verletzungen 

 Totschlag 

 Mord 

 Suizid 71 

Diese Folgen resultieren meist aus körperlicher Gewalt. Um die Unterschiede zwischen 

diesen Taten zu erkennen, muss man sich die einzelnen Definitionen ansehen. 

Unterschiede sind auch im Strafmaß der verschiedenen Delikte und in der Absicht und 

Durchführung zu erkennen.72 Bei einer tödlichen Verletzung haben die zugefügten 

 
69 Vgl. Ansorge; Schröttle, 2014, S. 10 
70 Vgl. Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann EBG, Fachbereich Gewalt: 

Definition, Formen und Folgen häuslicher Gewalt, 2020, S. 12 
71 Vgl. Ellsberg, Mary; Gottemoeller, Megan; Heise, Lori: Ending violence against women, in: John Hopkins 

University School of Public Health: Population reports, 1999, S.18 
72 Vgl. Dr. Böttner Rechtsanwälte: Mord, Totschlag und weitere Tötungsdelikte- § 211 STGB, § 212 STGB, § 

222 STGB, https://www.strafrecht-bundesweit.de/strafrecht-kanzlei-verzeichnis/toetungsdelikte-und-
kapitalstrafsachen-wie-mord-totschlag/ (zuletzt aufgerufen am 24.01.2022) 
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körperlichen Schäden den Tod des Opfers zur Folge. Eine Verletzung wird dann als 

tödlich deklariert, wenn innerhalb von 30 Tagen als Folge der Schädigung der Tod des 

Opfers eintritt. Ein Freiheitsentzug von mindestens drei Jahren wird als Strafmaß in §227 

StGB genannt. Im Jahr 2020 wurden in der kriminalstatistischen Auswertung zum Thema 

Partnerschaftsgewalt elf Fälle von Körperverletzung mit Todesfolge im Rahmen von 

Partnerschaftsgewalt verzeichnet, hiervon waren sieben Opfer weiblich.73 

Neben einer Verletzung mit Todesfolge gibt es, wie in der zu Beginn dieses Kapitels 

genannten Aufzählung, das Mittel des Totschlags. Ein Totschlag ist im Strafgesetzbuch 

definiert und dort steht in §212 Abs.1: 

„Wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, wird als Totschläger mit 

Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft.“ 

Um also einen Totschlag genau definieren zu können, muss man sich zuerst die 

Definition eines Mordes ansehen. Ein Mörder ist nach dem StGB §211 jemand, der aus 

Habgier oder anderen niedrigen Beweggründen einen anderen Menschen grausam, 

heimtückisch oder mit gefährlichen Mitteln oder um eine weitere Straftat zu ermöglichen 

oder zu verdecken, tötet. Sind diese Tatbestandsmerkmale nicht gegeben spricht man 

von einem Totschlag und nicht von einem Mord.74 Das Strafmaß für Totschlag ist in §212 

auch beschrieben und beträgt mindestens fünf Jahre Freiheitsentzug.75 Sind die 

beschriebenen Tatbestandsmerkmale erfüllt, spricht man von Mord. Hierbei beträgt das 

Strafmaß nach §211 Abs. 1 lebenslanger Freiheitsentzug. 76 Im Jahr 2020 kam es zu 

158 Tötungen bzw. Morden im Zuge von Partnerschaftsgewalt. Die Anzahl der 

weiblichen Opfer lag bei 132.77  

Ein Suizid, umgangssprachlich Selbstmord genannt, ist eine weitere Form der Gewalt, 

Gewalt gegen die eigene Person. Dies kann ebenfalls eine Folge häuslicher Gewalt sein. 

In diesem Fall nimmt das Opfer sich das Leben und dem Täter droht keine juristische 

Strafe, da die Tat nicht von ihm durchgeführt wurde. Diese tödliche Folge kann mit nicht- 

tödlichen psychischen Folgen wie Depressionen oder einer Posttraumatischen 

Belastungsstörung zusammenhängen. Für diesen Fall kann man keine genauen Zahlen 

 
73 Vgl. Bundeskriminalamt, 2021, S.6 
74 Vgl. §211 Abs. 2 StGB 
75 Vgl. §212 StGB 
76 Vgl. §211 Abs. 1 StGB 
77 Vgl. Bundeskriminalamt, 2021, S.6 



34 
 

nennen, da die Hintergründe eines Suizides meist schwer nachzuvollziehen und nicht 

klar rekonstruierbar sind. 

Suizidalität spielt in der Traumabehandlung häufig eine Rolle. Michaela Huber hat dafür 

ein Modell formuliert, das einen Erklärungsansatz für die Suizidalität von Menschen, die 

eine Traumatisierung erlebt haben, bietet. Aufgrund des durch die Traumatisierung 

entstandenen Zustands der Dissoziation kann Suizidalität auf drei Ebenen auftreten. 

Einerseits auf der Ebene der Opferidentifikation. Der Betroffene hat das Gefühl das 

Erlebte und die daraus resultierenden Erinnerungen und die Verzweiflung nicht 

aushalten zu können. Der Suizid entsteht aus der Sehnsucht heraus, dass „alles 

aufhören soll weh zu tun“. Aus diesem Grund geschieht er im Affekt, wie beispielsweise 

durch das Springen von einer Brücke oder das Laufen vor ein fahrendes Auto. Die 

nächste Ebene die Huber beschreibt ist die Depression. Durch die Gewalterfahrung, 

hinterfragt das Opfer den Sinn seines Lebens und resigniert, wenn es zu dem Schluss 

kommt, dass es sich aus seiner Sicht“ nicht lohnt“, weiterzuleben. Hierbei werden meist 

sichere Methoden des Suizids wie das Erhängen gewählt. Die letzte Ebene beschreibt 

Huber als die der Täteridentifikation. Das Motiv des Suizids ist hier der Selbsthass. Das 

Opfer kann durch diese entstandenen Gefühle der Verachtung und des Hasses selber 

zum Täter gegen sich oder andere werden. Darin kann auch ein erweiterter Suizid, wie 

einem Selbstmordattentat oder einem Amoklauf, begründet werden. Wenn neben einer 

traumatisierenden Gewalterfahrung noch weitere Belastungen vorhanden sind, kann die 

Suizidalität durch diese Faktoren begünstigt werden. Beispielhaft kann man hier 

vorherige Suizide in der Familie, Selbstverletzung, das Aufeinandertreffen von Krisen 

wie eine schwere Erkrankung oder externer Stress.78  

Neben der Möglichkeit einer Behandlung der entstandenen nicht-tödlichen Folgen durch 

einen Facharzt, haben Opfer häuslicher Gewalt unterschiedliche Optionen, um sich und 

ihre Kinder vor erneuter Gewalt zu schützen. Diese werden im Folgenden betrachtet. 

 

 

 
78 Vgl. Huber, 2003, S.159f 
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6. Möglichkeiten für Betroffene 

Für ein Opfer häuslicher Gewalt gibt es verschiedene Handlungsoptionen. So kann man 

sich entweder durch eine Beratung Unterstützung holen oder sich mithilfe des 

Gewaltschutzgesetz vor weiteren Übergriffen schützen. Zudem besteht die Möglichkeit 

in einem Frauenhaus Schutz zu finden. Auch die Arbeit mit den Tätern durch Fachkräfte 

ist eine Option. Diese vier Möglichkeiten werden in den folgenden Kapiteln betrachtet. 

Auch wenn es verschiedenen Optionen für Betroffene gibt, werden diese nicht immer 

genutzt. Ein Grund dafür ist, dass einige Opfer sich der möglichen Unterstützung nicht 

bewusst sind. 62% der Frauen in Deutschland haben Kenntnis über mögliche 

Hilfseinrichtungen, an die man sich bei jeglicher Form von Gewalt wenden kann. Am 

wenigsten informiert sind Frauen über 60 Jahren. Nur etwas über 50% der Frauen in der 

Altersgruppe gaben an, über diese Optionen Bescheid zu wissen. Am besten informiert 

sind die Frauen mittleren Alters. Auffällig war zudem, dass hierbei ein Zusammenhang 

zwischen Kenntnisstand und Bildungsgrad der Befragten erkennbar war. 81% der 

Frauen mit Abitur oder Fachabitur kennen die Unterstützungsmöglichkeiten im Fall von 

häuslicher Gewalt. Bei den Frauen ohne Schulabschluss, trifft das nur auf circa die Hälfte 

zu.79 

Bevor man sich mit den Möglichkeiten auseinandersetzt, die Betroffene haben, ist es 

hilfreich das Thema des Gewaltschutzes vor dem theoretischen Hintergrund der 

Umsetzung zu betrachten. 

6.1. Istanbul Konvention 

Auch auf internationaler Ebene spielt das Thema häusliche Gewalt eine relevante Rolle. 

Das „Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt 

gegen Frauen und häuslicher Gewalt“, besser bekannt als die Istanbul-Konvention, ist 

ein wichtiger Schritt zur Bekämpfung häuslicher Gewalt. Diese Konvention hat die 

Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt zum Ziel. Sie gilt 

international und wurde 2011 vom Europarat veröffentlicht. Die Staaten konnten 

eigenständig unterzeichnen und im Jahr 2014 ist die Vereinbarung in Kraft getreten.  In 

 
79 Vgl. Müller, Schröttle, 2004, S. 169 
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Deutschland wurde die Istanbul- Konvention im Oktober 2017 ratifiziert und ist 2018 im 

Februar in Kraft getreten.80 

Vertragsmitglieder sind, neben Deutschland, auch 33 weitere Staaten der 47 Länder des 

Europarats. Diese Staaten haben die Vereinbarung unterschrieben und ratifiziert. 

Darunter sind Österreich, Italien, Spanien und Norwegen. Einige Länder haben zwar 

unterschrieben aber sie bis zum aktuellen Zeitpunkt, Anfang 2022, noch nicht ratifiziert. 

Darunter fallen Lettland, Ungarn, Tschechien und Bulgarien. Aserbaidschan und 

Russland haben als einzige Mitgliedsstaaten des Europarats die Vereinbarung nicht 

unterschrieben und somit auch nicht ratifiziert. Eine Ausnahme bildet die Türkei, da diese 

den Vertrag erst unterschrieben und ratifiziert hat, aber zum 1. Juli 2021 aus der 

Vereinbarung wieder ausgetreten ist.81 

In der Vereinbarung werden Handlungsempfehlungen formuliert, die die Bekämpfung 

der Gewalt fördern. Inhaltlich befasst sich die Istanbul-Konvention mit den sogenannten 

4 Ps. Diese sind 

 „prevention“ (z. Dt. Prävention), 

 „protection“ (z. Dt. Schutz), 

 „prosecution“ (z. Dt. Strafverfolgung), 

 „integrated policies“ (z. Dt. integrierte Richtlinien), 

und das „monitoring“, also die Überwachung.82 

Die Prämisse ist, dass durch Prävention Gewalt verhindert werden kann und somit 

Leben gerettet werden können. Dafür ist es nötig, dass Fachkräfte gut ausgebildet 

werden und viel Aufklärung geleistet wird. Ein Ziel, das damit zusammenhängt, ist eine 

Gleichstellung der Geschlechter. Sobald diese erreicht ist, ist es ein weiterer Faktor, um 

der Gewalt gegen Frauen entgegenzuwirken 

 
80 Vgl. BMFSFJ: Internationale Verpflichtung zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, 2020, 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/gleichstellung/frauen-vor-gewalt-schuetzen/internationale-
verpflichtungen-zur-bekaempfung-von-gewalt-gegen/internationale-verpflichtungen-zur-bekaempfung-von-
gewalt-gegen-frauen-80654  

81 Vgl. Auswärtiges Amt: 10 Jahre Istanbul-Konvention: Errungenschaften und anstehende 
Herausforderungen, 2021, https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/internationale-
organisationen/europarat/istanbul-konvention/2458630 (zuletzt aufgerufen am 24.01.2022) 

82 Vgl. Council of Europe: The Convention in brief, o.J.,  https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/the-
convention-in-brief#{%2211642062%22:[]} (zuletzt aufgerufen am 24.01.2022) 
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Wenn es trotz der Prävention zu Gewalttaten kommt, ist es wichtig im nächsten Schritt 

Betroffene passend zu unterstützen und für deren Schutz zu sorgen. Hierfür braucht es 

Organisationen und Einrichtungen wie Frauenhäuser, Hotlines für Betroffene und 

Beratungsstellen. Auch gehört die Befugnis der Polizei, den Täter aus der Wohnung des 

Opfers zu entfernen und somit das Opfer für diesen Zeitraum zu schützen, dazu. Ein 

weiterer Aspekt, der in der Vereinbarung angesprochen wird, ist die Zugänglichkeit 

dieser Hilfen. So sollen die Angebote in leichter Sprache sein und zudem 

niedrigschwellig. Neben den Schutz- und Hilfsangeboten die leicht zugänglich sein 

sollen, betrifft das ebenso den Zugang zu Informationen über die Rechte und Optionen, 

die Betroffene haben.  

Hier schließt der Aspekt der Strafverfolgung an. In der Vereinbarung werden 

Strafbestände definiert, die die Vertragsstaaten in ihre nationalen Rechtssysteme 

übernehmen sollen. Beispiele hierfür sind Straftaten wie sexuelle Gewalt, weibliche 

Genitalverstümmelung und physische und psychische Gewalt. Wenn diese einmal in das 

Rechtssystem Einzug gefunden haben, ist dies die Grundlage für die Verfolgung der 

Täter. Zudem werden die Vertragsparteien dazu angehalten, vor allem die Rechte der 

Opfer während der Strafverfahren zu wahren.  

Eine Grundannahme ist, dass nicht eine Organisation allein Gewalt gegen Frauen 

bekämpfen kann. Somit ist es wichtig, dass unterschiedliche staatliche und 

nichtstaatliche Organisationen zusammenarbeiten. Damit befasst sich der Punkt der 

„integrated policies“. Um dies zu erleichtern, sieht die Vereinbarung vor die Maßnahmen 

zu koordinieren und beispielweise einen Aktionsplan zu erarbeiten. Des Weiteren wird 

betont, dass jeder eine Rolle spielt in dem Kampf gegen die Gewalt. Neben der 

Regierung trägt auch die Gesellschaft Verantwortung, die diese Gewalt nicht tolerieren 

darf. 

Um die Umsetzung zu gewährleisten, wurden zwei Gremien ins Leben gerufen, die für 

die Überprüfung, dem „monitoring“, zuständig sind. Einerseits das unabhängige 

Expertengremium GREVIO („Group of Experts on Action against Violence against 

Women and Domestic Violence“), das aus 15 Mitgliedern besteht. Diese erstellen und 

publizieren Berichte über die Umsetzung der Handlungsempfehlungen. Anhand dieser 

Berichte entscheidet das politische Gremium, das aus Vertretern der Vertragsstaaten 
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besteht, inwieweit die Empfehlungen angepasst werden müssen. Zudem überwacht das 

politische Gremium die Umsetzung in den einzelnen Staaten.83 

Im Sommer 2021 hatte die Istanbul-Konvention ihr 10-jähriges Bestehen. Zu diesem 

Anlass konnte anhand des Berichtes der GREVIO für die einzelnen Länder der 

Fortschritt seit der Unterzeichnung betrachtet werden. Die Länder arbeiten an der 

Umsetzung der Empfehlungen und es wurden auch schon Dinge realisiert. 

Beispielsweise wurde in Deutschland und weiteren Ländern die juristische Definition 

einer Vergewaltigung aktualisiert. Bis 2016 wurde in Deutschland eine Vergewaltigung 

als eine solche strafrechtlich verfolgt, wenn durch das Ausnutzen einer schutzlosen Lage 

und Drohung Leib und Leben des Betroffenen in Gefahr war. Für die Opfer war es 

schwierig diese Umstände zu beweisen und so eine strafrechtliche Verfolgung zu 

erwirken. Durch die Forderungen der Istanbul Konvention wurde in Deutschland diese 

Definition überarbeitet. Geschlechtsverkehr zählt als nun als Vergewaltigung, wenn er 

ohne Zustimmung geschieht. Durch diese Reform wird die Strafverfolgung der Täter 

erleichtert und somit Geschädigte geschützt.84 

In der Verordnung werden unterschiedliche Unterstützungsmöglichkeiten in der Theorie 

aufgezeigt. Welche Optionen in der Praxis existieren, wird in den folgenden Kapiteln 

betrachtet. 

6.2. Beratung 

Betroffene haben verschiedene Möglichkeiten Beratung in Anspruch zu nehmen. Es gibt 

einerseits das bundesweite Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ das 24h am Tag und 365 

Tage im Jahr erreichbar ist und zudem auch Onlineberatung anbietet.85 Andererseits gibt 

es auch die Option, die Angebote einer Beratungsstelle vor Ort in Anspruch zu nehmen. 

Dort werden meist neben persönlichen Beratungsgesprächen auch Beratungen per 

Telefon angeboten. Als Betroffener und Angehöriger kann man sich bei solchen 

Organisationen Unterstützung holen, sei es beim Stellen eines Gewaltschutzantrags 

oder auch um weitere Optionen und Rechte aufgezeigt zu bekommen. Zudem 

assistieren die Mitarbeiter bei der Vermittlung in ein Schutzhaus oder ähnliche 

 
83 Vgl. Council of Europe, o.J. 
84 Vgl. Frauen helfen Frauen e.V.: Vergewaltigung: Informationen und Hilfe, in/für: Beratungsstelle gegen 

sexualisierte Gewalt Bonn, o.J., S.5 
85 Vgl. Hilfetelefon: Das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen- Unterstützung für Frauen in Not, o.J, 

https://www.hilfetelefon.de/das-hilfetelefon.html (zuletzt aufgerufen am 24.01.2022) 
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Einrichtungen. Eine weitere Stelle, an die sich Betroffene bei akuter Gefahr wenden 

können, ist die Polizei. Diese wird in diesem Fall alles Erforderliche tun um, weitere 

Gewalttaten zu verhindern. Des Weiteren besteht die Möglichkeit bei der Polizei eine 

Strafanzeige gegen den Täter zu erstatten.86 Wie beschrieben, unterstützen Mitarbeiter 

einer Beratungsstelle bei der Antragsstellung auf Gewaltschutz. Im Folgenden wird das 

Gewaltschutzgesetz und die Antragsstellung näher betrachtet. 

6.3. Gewaltschutzgesetz 

Durch das im Jahr 2002 erlassene Gewaltschutzgesetz wurde erstmals eine klar 

geregelte rechtliche Schutzmöglichkeit für Betroffene häuslicher Gewalt geboten. Zudem 

bietet es einen langfristigen positiven Effekt für die Opfer, da es die Möglichkeit des 

Durchbrechens der Gewaltspirale, welche in Kapitel 3.6 beschrieben wird, bietet. 87  „Wer 

schlägt, muss gehen“ ist der Grundsatz dieses Gesetzes.88 Hier wird der wichtigste 

Aspekt dieser Verordnung deutlich, die Wohnungszuweisung. Welche Voraussetzungen 

erfüllt sein müssen, um einen Antrag stellen zu können wird im Folgenden näher 

betrachtet.  

In dem Gesetzestext wird erläutert, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit 

das Gesetz greift. Diese sind der Vorsatz der Tat und die widerrechtliche Verletzung des 

Körpers, der Gesundheit, der Freiheit oder der sexuellen Selbstbestimmung. Sind diese 

Punkte erfüllt, kann der Betroffene einen Antrag auf Gewaltschutz stellen und das 

Gericht trifft Maßnahmen, um weitere Verletzungen des Opfers zu verhindern.89 Zudem 

wird beschrieben, dass das Gesetz greift, wenn dem Opfer Verletzungen nach §1 Abs. 

1 Satz 1 GewSchG drohen oder ein Fall von Stalking vorliegt. Es wird auch definiert, 

wen dieses Gesetz nicht schützt. Dies sind minderjährige Opfer, da in diesem Fall die 

im Kindschaft- und Vormundschaftsrecht beschriebenen Vorschriften greifen und die 

Zuständigkeit liegt beim Jugendamt.  

 
86 Vgl. Polizei Beratung: Häusliche Gewalt, o.J., https://www.polizei-

beratung.de/opferinformationen/haeusliche-gewalt/ (zuletzt aufgerufen am 24.01.2022) 
87 Vgl. Köhler, 2011, S. 3 
88 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Referat Öffentlichkeitsarbeit: Mehr 

Schutz bei häuslicher Gewalt, Information zum Gewaltschutzgesetz, 5. Auflage, 2019, S.2 
89 Vgl. BMFSFJ, Referat Öffentlichkeitsarbeit, 2019, S.9f 
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6.3.1. Schutzmaßnahmen 

Folgende Schutzmaßnahmen kann das Gericht auf Antrag des Opfers veranlassen. 

Dem Täter ist es dann verboten 

 die Wohnung des Antragstellers zu betreten, 

 sich in einem festgelegten Umkreis, um die Wohnung aufzuhalten, 

 sich an Orten aufzuhalten, an denen sich das Opfer regelmäßig aufhält, 

beispielsweise am Arbeitsplatz, 

 ein Zusammentreffen mit dem Geschädigten herbeizuführen oder Kontakt zu 

diesem aufzunehmen, weder persönlich noch über 

Fernkommunikationsmittel. 

Zudem kann das Gericht Schutzmaßnahmen treffen, die im Gesetzestext nicht explizit 

genannt sind, wenn es diese für erforderlich hält. Handelt der Täter den 

Schutzmaßnahmen vorsätzlich zuwider, erhält er eine Geldstrafe oder eine 

Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr. Der Versuch die Schutzmaßnahmen zu 

missachten ist nicht strafbar.90 

Der zu Beginn des Kapitels genannte Grundsatz des Gewaltschutzgesetzes „Wer 

schlägt muss gehen“ beschreibt die Möglichkeit der Wohnungszuweisung. Das 

bedeutet, dass das Opfer durch einen Antrag beim Gericht erwirken kann, dass der Täter 

dem Opfer, im Falle eines auf Dauer angelegten gemeinsamen Haushalts, die 

gemeinsam genutzte Wohnung für einen bestimmten Zeitraum überlassen muss. Die 

Dauer der Wohnungsüberlassung hängt von den vorliegenden Miet- oder 

Besitzverhältnissen ab. Wenn das Opfer keinen Mietvertrag für den gemeinsam 

genutzten Wohnraum hat, kann die Dauer der Überlassung auf bis zu sechs Monate 

angesetzt werden. Fristlos kann die Zuweisung nur erfolgen, wenn der Wohnraum 

Eigentum des Opfers ist oder nur der Geschädigte im Mietvertrag steht.  

Die Anordnung einer Wohnungszuweisung schützt das Opfer vor neuen Gewalttaten 

und bietet zudem die Möglichkeit für das Opfer, die eigene Wohnsituation zu klären und 

ggf. eine neue Wohnung zu suchen und umzuziehen. 

 
90 Vgl. Koordinierungsstelle gegen häusliche Gewalt des Saarlandes: Gewaltschutzgesetz, Kurzfassung für 

Nichtjuristinnen, 2001, S.2 
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6.3.2. Antragsstellung 

Um Gewaltschutz zu erhalten, muss das Opfer beim zuständigen Familiengericht einen 

Antrag stellen. Das Familiengericht ist eine Abteilung des Amtsgerichts, das für jegliche 

Familienangelegenheiten zuständig ist. Das verantwortliche Familiengericht ist entweder 

das, in dessen Bezirk die gemeinsame Wohnung ist oder das, in dessen Bezirk die Tat 

begangen wurde oder das, in dessen Bezirk der 1. Wohnsitz des Täters ist. Zwischen 

diesen Gerichten kann der Geschädigte wählen. Wenn der Antragssteller bei der 

zugehörigen Rechtsantragsstelle Gewaltschutz beantragt hat, hat das Gericht die Option 

über eine Eilschutzanordnung zügig eine vorläufige Entscheidung zu treffen, um dem 

Opfer schnellstmöglich Schutz bieten zu können.91  

Nach Angaben einer Richterin des Amtsgerichts Nürnberg, gab es im Jahr 2020 

insgesamt 324 Gewaltschutzgesetzverfahren. Diese Zahl liegt etwas über dem 

Durschnitt der vergangenen vier Jahre, der bei 298 Verfahren pro Jahr liegt in 

Nürnberg.92 

Für die Vollstreckung und Durchsetzung der angeordneten Schutzmaßnahmen ist der 

Gerichtsvollzieher zuständig. Häufig wird dabei die Polizei hinzugezogen. In der 

kriminalstatistischen Auswertung aus dem Jahre 2020 werden auch Aussagen über die 

nach §4 GewSchG registrierten Delikte getroffen. Es wurden Verstöße von 6.571 

Tatverdächtigen in Deutschland dokumentiert.93  

6.4. Frauenhaus 

Neben der Option Gewaltschutz zu beantragen, haben Betroffene die Möglichkeit in ein 

Frauenhaus zu gehen. Die Geschichte der Entstehung von Frauenhäusern in 

Deutschland geht bis in die 1970er Jahre zurück und seitdem wächst die Zahl an solchen 

Zufluchtsstätten stetig. Diese Einrichtungen sind Schutzhäuser mit meist anonymer 

Adresse. Dort können weibliche Opfer häuslicher Gewalt und ihre Kinder 

zwischenzeitlich Zuflucht finden. Vor Ort werden die Bewohnerinnen bei allen zu 

regelnden Angelegenheiten von Fachkräften unterstützt. Beispielsweise bei den 

Gerichtsterminen bezüglich des Sorgerechts der Kinder oder beim Beantragen von 

Sozialhilfeleistungen, sowie, da ein Frauenhaus nur eine Übergangslösung ist, beim 

 
91 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Referat Öffentlichkeitsarbeit 2019, S. 

16f 
92 Vgl. Mehl, Ilonka, 2022: siehe Anhang 
93 Vgl. Bundeskriminalamt, 2021, S. 25 
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Entwickeln einer Zukunftsperspektive und bei der Wohnungssuche. Meistens gibt es in 

einem Frauenhaus auch Erzieherinnen, die die Frauen mit ihren Kindern unterstützen. 

Die Frauen wohnen meist mit anderen Bewohnerinnen in Wohngemeinschaften und 

versorgen sich und ihre Kinder selbst. So haben die Bertoffenen einen eigenen 

Rückzugsort in ihrem Zimmer aber auch Gemeinschaft mit anderen Betroffenen durch 

die gemeinsam gelteilten Räumlichkeiten, wie der Küche oder dem Esszimmer. Zudem 

müssen die Bewohnerinnen alltägliche Aufgaben des Zusammenlebens übernehmen, 

wie beispielsweise Putzdienste. Vorrangig wird in der Beratung darauf geachtet, die 

Frauen in alle Angelegenheiten mit einzubeziehen und sie möglichst viel selbst machen 

zu lassen. Diese beiden Aspekte sollen den Klientinnen helfen selbstständig zu werden, 

da sie meist aus einem langen Abhängigkeitsverhältnis kommen und durch das Erlernen 

dieser Fähigkeiten in ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben starten können.94 

Der Aufenthalt ist auf eine bestimmte Zeitspanne begrenzt. So sind es im Frauenhaus 

Nürnberg 6 Monate. Nach Ablauf dieser Zeit ziehen die Frauen spätestens aus. Die 

Klientinnen haben dann die Möglichkeit in eine eigene Wohnung, zum Partner 

zurückzugehen oder, falls weiterhin Unterstützungsbedarf besteht, in eine 

weiterführende Einrichtung zu ziehen. 

Deutschlandweit gibt es ca. 370 Frauenhäuser95 mit insgesamt 6.700 Plätzen. Laut der 

Istanbul Konvention, müsste es einen Familienplatz pro 10.000 Einwohner*innen der 

Gesamtbevölkerung geben96. Führt man diese Rechnung für Deutschland durch und 

rechnet mit 83 Millionen Einwohnern97, kommt man auf 8.300 Familienzimmern, die es 

laut der Istanbul Konvention geben müsste. Berechnet man dann die Differenz zwischen 

dem Soll- Zustand und dem Ist-Zustand kommt man auf 1.600 Familienzimmer, die in 

Deutschland fehlen. 

Dass diese Zimmer nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis fehlen, zeigt sich 

auch im Frauenhaus Nürnberg. Das Haus ist häufig voll belegt und eine Warteliste muss 

geführt werden. Zudem ist nicht jedes Haus für jede Klientin geeignet, da nicht alle 

Häuser barrierefrei sind und um andere Bewohnerinnen vor persönlichen Triggern zu 

schützen, Söhne nur bis zu einem gewissen Alter mit aufgenommen werden. Die 

 
94 Vgl. Verein Hilfe für Frauen in Not e.V.: Gegen Gewalt an Frauen und Kindern, 3. Auflage, 2017, S.34  
95 Frauenhaus Koordinierung e.V.: Zentrale Ergebnisse der Statistik Frauenhäuser und ihre 

Bewohner_innen, 2020, S.1 
96 Vgl. Council of Europe, 2011, Artikel 23, Nr. 135 
97 Statistisches Bundesamt https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-

Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/_inhalt.html (zuletzt aufgerufen am 24.01.2022) 
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Frauenhäuser arbeiten stetig an Optionen, um den Bedarf zu decken und jeder 

Schutzsuchenden eine passende Zufluchtsmöglichkeit bieten zu können, doch bis 

dieses Ziel erreicht wird, ist noch ein langer Weg zu gehen. 

6.5. Täterarbeit  

Eine weitere Form des Opferschutzes ist die Täterarbeit. Ziel dieser Arbeit ist es 

Gewalttaten durch eine langfristige Verhaltensänderung zu verhindern. Täter erfahren in 

den Organisationen, die sich der Täterarbeit widmen Unterstützung beim Durchbrechen 

der Gewaltspirale.98 Für die entsprechenden Einrichtungen gibt es in Deutschland den 

Verband Täterarbeit Häuslicher Gewalt e.V.. Mitglieder sind Organisationen die mit 

Tätern häuslicher Gewalt arbeiten. Der Verband dient dazu Standards zu setzen und 

diese Form des Opferschutzes zu professionalisieren. Dafür wurden die Standards, die 

diese Arbeit erfüllen soll, verschriftlicht und veröffentlicht.99 

Die Täterarbeit wird seit September 2020 finanziell vom Staat gefördert.  Durch diese 

Unterstützung des Staates ist es möglich neue Wege der Arbeit auszubauen. 

Beispielsweise werden Projekte unterstützt, die sich mit der proaktiven Arbeit mit Tätern 

befassen. Das heißt es wird aufsuchende Arbeit geleistet, da Täter kurz nach der Tat 

am empfänglichsten für Hilfe sind. Beispielhaft kann man hier die Daten der Fachstelle 

für Gewalt für Tatbeschuldigte, Verurteilte und Selbstmelder in Rosenheim betrachten, 

da sich diese bereits seit 2002 für die Täterarbeit einsetzen und somit repräsentable 

Ergebnisse und Daten bieten.  Die Kontaktaufnahme erfolgt zu 45% bei Meldungen der 

Polizei oder bei 20% der Fälle bei Meldungen der Staatsanwaltschaft. Mit weiteren 20% 

bilden die Selbstmelder einen weiteren Teil der Klienten. Die restlichen 15% setzen sich 

aus Klienten zusammen, die über eine richterliche Weisung oder aufgrund einer 

Bewährungsauflage oder sonstigen Gründen an dem Programm teilnehmen. Insgesamt 

werden in dieser Beratungsstelle jährlich ca. 150 Täter beraten und betreut.100  

Inhaltlich befassen die Täter sich in den Treffen beispielsweise mit dem Begriff der 

Gewalt, Auswirkungen von Gewalt auf Betroffene, gewaltfreien Handlungsstrategien und 

Notfallplänen, um einem Rückfall vorzubeugen. Ein Aspekt der Rahmenbedingungen ist 

es, dass diese Arbeit, wenn möglich im Gruppensetting durchgeführt wird. Durch die 

 
98 Vgl. Bayerisches Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales: Sozial-Fibel: Täterarbeit, o.J. 

https://www.stmas.bayern.de/fibel/sf_t011.php (zuletzt aufgerufen am 24.01.2022) 
99 Vgl. BMFSFJ: Arbeit mit Tätern in Fällen häuslicher Gewalt, 4. Auflage, 2021 
100 Diakonie Soziale Dienste Oberbayern: Jahresbericht 2020- Fachstelle Häusliche Gewalt, 2020, S. 8 
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Interaktion mit Menschen, die ähnliches erlebt haben, wird das soziale Lernen gefördert 

und bietet soziale Unterstützung. All diese genannten Aspekte sind in dem bereits 

erwähnten veröffentlichen Standards zu finden.101 

Bei der Frage nach dem Erfolg dieser Angebote konnte weder anhand der 

Jahresberichte der Organisationen noch im direkten Kontakt mit einer Einrichtung der 

Täterarbeit darüber eine verwertbare Aussage getroffen werden.102 

Zudem bietet der Verband Fortbildungen für Fachkräfte an, um die Qualität der 

Täterarbeit in Deutschland stetig zu steigern. 103  

7. Fazit 

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die Vielschichtigkeit des Themas häusliche Gewalt 

unter verschiedenen Gesichtspunkten zu beleuchten. 

Anhand der verschiedenen Formen der Gewalt, der Grundmuster, der Dynamik der 

Gewaltbeziehung und der Beweggründe, die Betroffene davon abhalten ihren 

gewalttätigen Partner zu verlassen wurde die Komplexität des Phänomens häusliche 

Gewalt deutlich. 

Die wesentlichen nicht-tödlichen Folgen häuslicher Gewalt sind einerseits körperliche 

Blessuren, kurzzeitige, wie Hämatome, oder langanhaltende, wie chronische 

Schmerzen, und andererseits psychische Folgen. Hierbei sind die relevantesten 

Depressionen und Traumata. Es wurde die Komplexität eines Traumas und die 

Entstehung dessen dargelegt. Die Betrachtung der sozialen und ökonomischen Folgen 

ergab eine Bandbreite an verschiedensten Umständen, die das Leben der Opfer von 

häuslicher Gewalt erschweren. Beispielsweise die Neuorientierung aufgrund eines 

Umzugs oder der (Neu-) Aufbau eines sozialen Umfeldes. Auf ökonomischer Seite ist 

eine mögliche Arbeitsunfähigkeit nicht zu vernachlässigen, ebenso anfallende 

Folgekosten für medizinische oder psychotherapeutische Behandlungen. Auch wurde 

ersichtlich, dass es mithilfe der passenden Therapie den Betroffenen möglich sein kann 

ohne gravierende Einschränkungen weiterzuleben. Jedoch kann häusliche Gewalt für 

 
101 Vgl. BMFSFJ, 2021, S.11f 
102 Scharch, Susanne, 2022: siehe Anhang 
103 Vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit Häusliche Gewalt e.V. https://www.bag-taeterarbeit.de/ 

(zuletzt aufgerufen am 24.01.2022) 
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das Opfer tödlich enden, sei es aufgrund des Angriffs durch den Täter oder durch einen 

Suizid.  

Anhand der Istanbul Konvention wurde aufgezeigt, wie das Thema der Bekämpfung der 

Gewalt gegen Frauen auf internationaler Ebene angegangen wird. Mithilfe der vier Ps 

wurde zudem verdeutlicht, welche Schwerpunkte hierbei gesetzt wurden. 

Es wurde herausgearbeitet, dass Betroffene die Möglichkeit haben, sich in einer 

Beratungsstelle über ihre Rechte und Optionen des Schutzes informieren zu lassen und 

dort auch bei der Antragsstellung auf Gewaltschutz unterstützt werden. Durch das 

Gewaltschutzgesetz können Opfer unterschiedliche Schutzmaßen, wie beispielsweise 

eine Wohnungszuweisung oder ein Kontaktverbot, erwirken. Eine weitere Möglichkeit, 

die beschrieben wurde, ist der Umzug in ein Frauenhaus. Aufgrund der meist anonymen 

Adresse dieser Einrichtungen finden Betroffene dort Schutz. Zudem werden sie von 

Fachkräften beim Aufbau eines neuen Lebens fernab von der Gewalt unterstützt. Der 

letzte dargestellte Weg, um erneuter häuslicher Gewalt vorzubeugen, ist die Täterarbeit. 

Geschulte Fachkräfte arbeiten mit den Tätern meist in einem Gruppensetting an einer 

langfristigen Verhaltensänderung. Diese Form der Gewaltbekämpfung wird erst seit 

kurzem staatlich gefördert und ist daher noch nicht so verbreitet in Deutschland. Doch 

die Relevanz dessen sollte nicht unterschätzt werden. 

Insgesamt bietet diese Arbeit einen Einblick in die vielen Facetten, die häusliche Gewalt 

mit sich bringt. Mit Blick in die Zukunft lässt sich sagen, dass der Aufklärung über 

häusliche Gewalt weiterhin eine große Bedeutung zukommt. Außerdem sollten die 

Unterstützungsangebote für Opfer und die Arbeit mit den Tätern ausgebaut werden, um 

das Auftreten der Gewalt immer weiter zu reduzieren und so Schutz und Hilfe zu leisten. 
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